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Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) trat am 01. Januar 

1934 in Kraft. Damit wurde die lang diskutierte Frage der eugenischen Sterilisation 

zum gesetzlich verordneten Zwang. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung des alltäglichen Ablaufs der Zwangs-

sterilisationen an der Universitäts-Frauenklinik Halle (UFK). Grundlage für die Aus-

wertung bilden alle im vollständig erhaltenen Archiv vorhandenen Krankenakten von 

1934 bis 1945. 

In der UFK wurden in diesem Zeitraum insgesamt 1417 Mädchen und Frauen im 

Zuge des GzVeN unfruchtbar gemacht. Der größte Anteil wurde durch operativen 

Eingriff sterilisiert. Nur in 19 Fällen fand die Röntgenkastration Anwendung. Bei 

den Operationen war die Methode nach Madlener im Gegensatz zur Keilexzision das 

bevorzugte Verfahren. In 86 Fällen wurde gleichzeitig eine bestehende Schwanger-

schaft unterbrochen. Komplikationen traten bei 71 Frauen auf, davon verstarben 3 an 

den Folgen der Operation. 

Die Patientinnen stammten zum größten Teil aus den unteren sozialen Schichten. Das 

Durchschnittsalter betrug 25 Jahre. Mehr als zwei Drittel waren zum Zeitpunkt des 

Eingriffs ledig. Das Einzugsgebiet der UFK ist mit der damaligen preußischen Pro-

vinz Sachsen vergleichbar. Die meisten Beschlüsse entschieden die Erbgesundheits-

gerichte Halle, Torgau und Naumburg. Die Diagnose angeborener Schwachsinn 

wurde in 72%, erbliche Fallsucht in 12% und Schizophrenie in 7% der Fälle angege-

ben. Einen geringeren Anteil bildeten die Diagnosen erbliche Taubheit, schwere erb-

liche Missbildung, zirkuläres Irresein, erbliche Blindheit, erblicher Veitstanz und 

schwerer Alkoholismus. 

Zur Verdeutlichung des erlittenen Schicksals führte die Verfasserin Interviews mit 

Betroffenen. 
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1 Einleitung 
 

Das Unrecht, welches vielen Menschen durch die Ausführung des Gesetzes zur Ver-

hütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) in den Jahren zwischen 1934 und 1945 

durch zwangsweise Sterilisation angetan wurde, ist bisher in der breiten Öffentlich-

keit wenig bekannt. 

Wie eine repräsentative Befragung von 332 Medizinstudenten an der Charité Berlin, 

der Medizinischen Fakultät der Humboldt-Universität, im Jahr 2001 ergab, wissen 

die Studierenden sehr wenig über die inhumane Rolle der Medizin im Nationalsozia-

lismus (62). Mehr als ein Drittel der Befragten hatte gar keine Vorstellung über die 

Zahl der Zwangssterilisierten und ein Drittel gab die Zahl deutlich falsch an. Des 

Weiteren konnten 82 Prozent der befragten angehenden Ärzte den Begriff der Eutha-

nasieaktion „T4“ nicht richtig erklären. 

Schätzungen zu Folge sind in Deutschland während des Naziregimes rund 350.000 

bis 400.000 Frauen und Männer zwangsweise unfruchtbar gemacht worden (8, 27, 

59, 77, 87, 90, 93, 106, 114). 

Vor allem Historiker, Theologen, Journalisten und Soziologen publizierten zum 

Thema der Euthanasie (8, 39, 41, 45, 46, 51, 57, 58, 77, 93, 105, 106, 113). Die 

Problematik der Zwangssterilisationen wird in diesen  meist nur marginal beschrie-

ben. Erst etwa Mitte der siebziger Jahre begann die Auseinandersetzung mit der Ge-

schichte der Medizin im Nationalsozialismus. Seit Mitte der achtziger Jahre veröf-

fentlichten mehrere Autoren Arbeiten über das GzVeN. Nur wenige stammten von 

Medizinern. Vor allem von psychiatrischer Seite wurde die Rolle der Ärzteschaft 

während der Zeit des Nationalsozialismus analysiert (21, 22, 103). Eine frauenpoli-

tisch orientierte, umfassende Arbeit mit Einzelfallanalysen existiert von G. Bock (8). 

Einige medizinische Dissertationen befassten sich mit Akten der Erbgesundheitsge-

richte (u.a. 7, 32, 59, 85), Anzeigen zur Sterilisation (u.a. 28), ärztlichen Gutachten 

(u.a. 10), der Auswertung von OP-Büchern (u.a. 104) sowie Krankenakten (u.a. 59). 

Der Leipziger Medizinhistoriker Thom gab 1989 in Zusammenarbeit mit 

Caregorodcev eine Sammlung von Aufsätzen zum Thema „Medizin unterm Haken-

kreuz“ heraus (105). Auf regionalhistorischer Ebene sind z.B. die Arbeiten von 

Hirschinger, Hoffmann und Schulze zu erwähnen, die bei der Erforschung der Ge-

schichte der Heilanstalten Altscherbitz und Bernburg auch Zwangssterilisationen be-

schreiben (41, 45, 46, 96). 
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In der deutschen Frauenheilkunde wurde die Geschichte des Fachs im Dritten Reich 

über Jahrzehnte nicht ausreichend aufgearbeitet. Die Professoren Stauber und 

Kindermann machten erstmals auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für 

Gynäkologie und Geburtshilfe in München 1994 deutlich, dass die „konkrete Erinne-

rung an Zwangssterilisationen, Schwangerschaftsabbrüche gegen den Willen der 

Frauen, unterlassene Hilfeleistungen und problematische Ansätze in Forschung und 

Lehre in den letzten 50 Jahren fast völlig unterblieben ist“ (98). Stauber vermutete, 

dass die Ärzte in der Vergangenheit „nicht ihr eigenes Nest“ (98) beschmutzen 

wollten. Er sah aber die Aufarbeitung von Patientinnenschicksalen als Möglichkeit 

für eine „späte Entschuldigung“ an (98, 99, 100). In heutiger Zeit sollte jedoch durch 

den Abstand von zwei Generationen die Aufarbeitung der Geschichte der Medizin 

während der Zeit des Nationalsozialismus möglich sein. 

Unter nationalsozialistischer Staatsführung waren es letztendlich Ärzte, die die Un-

fruchtbarmachungen im Zuge des GzVeN, auch gegen den Willen der Patienten, 

durchgeführt haben. Aus dem Grund will sich die folgende Dissertation mit diesem 

traurigen Kapitel der Geschichte der Medizin befassen und einen Beitrag zu dessen 

Aufarbeitung leisten. Der Verfasserin wurde in Gesprächen mit Betroffenen deutlich, 

wie wichtig es für diese ist, gerade durch Mediziner über den Unrechtscharakter des 

GzVeN in Kenntnis gesetzt zu werden. Wichtiger als die finanzielle Entschädigung 

war den Zwangssterilisierten eine offizielle Bestätigung des erlittenen Unrechts. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die an der Universitäts-Frauenklinik Halle, 

im Folgenden UFK genannt, zwischen 1934 und 1945 im Zuge des GzVeN durchge-

führten Zwangssterilisationen von Mädchen und Frauen auszuwerten. Es ist als 

Glücksfall zu betrachten, dass im Archiv der UFK die medizinischen Daten aus die-

ser Zeit nahezu lückenlos verfügbar sind. Trotz der Kriegswirren, der Zerstörung von 

Teilen der UFK durch einen Bombenangriff und oftmals stattgefundener Aktenver-

nichtung sind diese Daten noch erhalten. Nach heutigem Stand existieren in anderen 

Einrichtungen der Stadt Halle, die Zwangssterilisationen nach dem GzVeN durch-

führten, keine derartigen Unterlagen mehr. So ergab sich die einzigartige Möglich-

keit, durch die lückenlosen und detaillierten Daten des Archivs der UFK Halle, Ein-

blick in die alltägliche menschenverachtende Praxis des GzVeN zu nehmen. Damit 

versteht sich die Arbeit auch als moralische Verpflichtung gegenüber den Opfern, 

von denen nur noch wenige Rehabilitation und Wiedergutmachung erleben durften. 

Im Folgenden werden vor dem Hintergrund der historisch-administrativen Situation 
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im nationalsozialistischen Gesundheitswesen der formale Verfahrensablauf und die 

medizinischen Aspekte der Zwangssterilisation analysiert.  

 

 

2 Material und Methoden 
 

Im Archiv der UFK wurden unter Zuhilfenahme der Haupt- und Diagnosebücher die 

vorhandenen Krankenakten von 1934 bis 1945 gesichtet. Im Gegensatz zu anderen 

Arbeiten (32, 85), deren Aussagen auf Stichproben beruhen, wertet diese Dissertation 

sämtliche die Zwangssterilisation betreffenden Krankenblätter der UFK aus. 

 

   
Abbildung 1: Archiv der UFK 

 
Als Grundlage für eine spätere Erfassung der Daten in einer Datenbank erstellte die 

Verfasserin ein Arbeitsblatt. Dieses berücksichtigte folgende Angaben: 

- Archivdaten: Jahrgang, Aktennummer 

- Angaben zur Person: Name, Vorname, Geburtsname, Alter, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Adresse, Familienstand, Beruf, Beruf des Ehemannes 

- Klinische Angaben: Anamnese, klinische Untersuchungsbefunde, Geburten / 

Schwangerschaften, Gewicht, Besonderheiten 
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- Angaben zum stationären Aufenthalt: Dauer, Stationsarzt, Operateure, 

Sterilisationsverfahren, Zusatzoperationen, Schwangerschaftsunterbrechun-

gen, Operation bei bestehender Schwangerschaft, Einwilligung zur Interrup-

tio, Schwangerschaftsfeststellung intraoperativ, Komplikationen, Tod, To-

desursache, Hinweis auf spätere Schwangerschaften/Versager 

- Angaben zum Erbgesundheitsgerichtsverfahren: Diagnose, einweisender 

Arzt, Amtsarzt, Erbgesundheitsgericht, Aktenzeichen, Beschlussdatum, Erb-

gesundheitsobergericht, Hinweis auf polizeiliche Überführung / Zwangsmaß-

nahmen, Hinweis auf Beantragung von Entschädigungsleistungen, Hinweis 

auf Selbstanzeige 

- Sonstiges: Anlagen, Dokumente, etc. 

Das Arbeitsblatt wurde für jeden einzelnen Fall angelegt. Dieses beinhaltet alle aus 

dem Krankenblatt zu entnehmenden Informationen. In einer speziell dafür entwickel-

ten Datenbank (MS Excel) erfolgte die Zusammenfassung sämtlicher Fälle. 

Neben dem umfangreichen Studium bisher veröffentlichter Publikationen zum 

Thema der Zwangssterilisation in der Zeit des Nationalsozialismus, dem historischen 

Hintergrund der Medizin während der NS-Diktatur und der Euthanasie wurden wei-

tere Recherchen in anderen Archiven durchgeführt. Im Rahmen dieser erfolgte die 

Sichtung verschiedener Akten u.a. im Universitätsarchiv Halle, im Stadtarchiv Halle 

und im Landesarchiv Merseburg. 

Um die Situation der zwangssterilisierten Frauen deutlich zu machen, führte die Ver-

fasserin Interviews mit Betroffenen. 

 

 

3 Historischer Hintergrund und gesetzliche Grundlagen 
 

Auf die Geschichte der Zwangsterilisation soll, soweit von Interesse für die vorlie-

gende Arbeit, nur in groben Zügen eingegangen werden. Zu diesem Thema existieren 

zahlreiche Untersuchungen, Publikationen und geschichtswissenschaftliche Arbeiten. 

(8, 56, 57, 77) 

Die Wurzeln der Zwangssterilisation reichen bis in das 19. Jahrhundert zurück und 

sind keineswegs nur auf Deutschland beschränkt (7, 36, 41, 77, 93, 105, 114). Jedoch 

ist das Ausmaß der zwangsweise durchgeführten Unfruchtbarmachungen während 
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der nationalsozialistischen Diktatur zwischen 1934 und 1945 in keiner Weise von 

einem anderen Staat übertroffen worden (8, 77). 

Die Lehren der Begründer der „Eugenik“ fanden schon im 19. Jahrhundert rasche 

und internationale Verbreitung (8, 32, 87). Den Begriff der „Eugenik“ verwendete 

der britische Naturforscher Francis Galton erstmals 1881 (41, 93, 105). Die eugeni-

schen Bewegungen in Deutschland wurden von den Medizinern Alfred Ploetz und 

Wilhelm Schallmeyer angeführt. Die Münchener Gruppe um Alfred Ploetz nutzte für 

ihre Ideologie den Ausdruck „Rassenhygiene“ (8, 32, 41, 93). Die Rassenhygieniker 

bedienten sich sozialdarwinistischer Theorien zur wissenschaftlichen Begründung 

ihrer Lehren. Als eine Naturlehre der Gesellschaft bezeichnet, wurden die von Dar-

win beschriebenen Entwicklungsgesetze auf die soziale Gemeinschaft übertragen (8, 

10, 32, 41, 87, 105, 106). Der Sozialdarwinismus gilt als sozialwissenschaftliche 

Theorie, die Darwins angenommene Prinzipien der biologischen Evolution auf den 

sozialen Bereich überträgt. Der Rassenideologie der Nationalsozialisten dienten die 

sozialdarwinistischen Vorstellungen als Grundlage (93). Sie nutzten anthropologi-

sche und rassenhygienische Elemente des Sozialdarwinismus zur Rechtfertigung 

eines arischen Rassenprimats und der Eliminierung rassenfremder Bevölkerungs-

gruppen (7, 77, 87). Der scheinbare Verlust des „Kampfes ums Dasein“ und der 

„natürlichen Auslese“ durch Humanismus, moderne Medizin und soziale Reformen 

sollte nun durch „Selektion“ der „Minderwertigen“ durch den Staat „ausgeglichen“ 

und gesteuert werden (8, 10, 77). Unter den begeisterten Anhängern der sozialdarwi-

nistischen Bewegung sowie der Rassenhygiene befanden sich viele Mediziner, unter 

anderem auch namhafte Frauenärzte.  Dazu zählten z.B. Alfred Hegar (1830-1914) 

(105) und Max Hirsch (1877-1948) (106). Hirsch war Mitglied in der Berliner Ge-

sellschaft für Rassenhygiene, die er später als „Nichtarier“ verlassen musste. Er 

gründete 1914 das „Archiv für Frauenkunde und Eugenik“ (93, 106). Andererseits 

verurteilten auch bedeutende Wissenschaftler, wie z.B. der Gynäkologe Ernst Bumm 

(1858-1925), Ordinarius in Halle 1901-1904, die rassenhygienischen Ideologien. 

Bumm kritisierte Forderungen nach Sterilisierung und Schwangerschaftsunterbre-

chung aus rassenhygienischer Indikation (106). 

Bereits im Jahre 1897 wurde in Deutschland die erste Sterilisation zur Verhütung 

minderwertiger Nachkommen von dem Heidelberger Gynäkologen E. Kehrer durch-

geführt (41, 77, 93). 
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Auf Veranlassung des in Zwickau wirkenden Kreisarztes G. Boeters wurden in den 

zwanziger Jahren Patienten aus eugenischer Indikation sterilisiert. Dafür war die Zu-

stimmung der Betroffenen bzw. die ihrer gesetzlichen Vertreter noch nötig (8, 51, 77, 

114), obwohl Boeters auch die zwangsweise Unfruchtbarmachung befürwortete (44). 

Seit 1925 wurden im Preußischen Landtag mehrere Gesetzesvorschläge zur 

Sterilisierung aus eugenischer Indikation eingebracht, die noch abgelehnt blieben 

(77). 

Den Entwurf eines Sterilisierungsgesetzes veröffentlichte im Juli 1932 ein Ausschuss 

des Preußischen Landgesundheitsrates. Im Wesentlichen stimmte der Entwurf mit 

dem späteren GzVeN überein, setzte aber die Einwilligung der Patienten oder die 

ihrer gesetzlichen Vertreter zur Sterilisation noch voraus (7, 36, 46, 51, 59, 70, 77, 

85, 93, 105, 106). 

 

3.1 Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 

 

In der ersten Kabinettssitzung der nationalsozialistischen Regierung am 14. Juli 1933 

erfolgte die Verabschiedung des GzVeN (Anlage 1). Nun wurde die lang diskutierte 

und bereits vor dem Machtantritt Hitlers ausgearbeitete eugenische Sterilisation zum 

gesetzlich verordneten Zwang. 

Im § 1 Absatz 1 des Gesetzes heißt es: „Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen 

Eingriff unfruchtbar gemacht (sterilisiert) werden, wenn nach der ärztlichen Wissen-

schaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass seine Nachkommen an 

schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden.“ 

Erbkrank im Sinne des Gesetzes war : „wer an einer der folgenden Krankheiten lei-

det: 

- angeborenem Schwachsinn, 

- Schizophrenie, 

- zirkulärem (manisch-depressivem) Irresein, 

- erblicher Fallsucht, 

- erblichem Veitstanz (Huntingtonsche Chorea), 

- erblicher Blindheit, 

- erblicher Taubheit, 

- schwerer erblicher körperlicher Missbildung.“ 
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Ferner konnte unfruchtbar gemacht werden, „wer an schwerem Alkoholismus lei-

det.“ 

Der organisatorische Ablauf, wie Antragstellung, Arbeit der Erbgesundheitsgerichte 

(EGG) und Erbgesundheitsobergerichte (EGOG), Beschwerdemöglichkeit und die 

Kostenfrage wurde durch die Paragraphen 2 bis 17 geregelt. So war laut § 12 „die 

Unfruchtbarmachung auch gegen den Willen des Unfruchtbarzumachenden auszu-

führen“ und die „Anwendung unmittelbaren Zwanges zulässig, soweit andere Maß-

nahmen nicht ausreichten“ (115). 

Das GzVeN trat am 01. Januar 1934 in Kraft. 

Laut einem Erlass des Reichsführers der Kassenärztlichen Vereinigung vom 06.März 

1934 bestand für alle Kassenärzte die Verpflichtung, das Buch „Das Gesetz zur Ver-

hütung erbkranken Nachwuchses“ zu erwerben (36). Dieses Buch wurde zu einem 

Vorzugspreis von drei Reichsmark verkauft (Verlag Lehmanns). 

 

3.2 Verordnungsbestimmungen und Änderung des Gesetzes zur Verhütung erb-

kranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 

 

In den Jahren 1933 bis 1936 wurden sechs Verordnungen zur Ausführung des Geset-

zes veröffentlicht. 

Vor Inkrafttreten des Gesetzes im Januar 1934 legte die Verordnung zur Ausfüh-

rung des GzVeN vom 5. Dezember 1933 (Anlage 2) unter anderem folgende Grund-

sätze fest: 

- Der Eingriff soll nicht vor Vollendung des zehnten Lebensjahres vorgenom-

men werden. 

- Die Anwendung des unmittelbaren Zwanges mit Hilfe der Polizeibehörde ist 

erlaubt, jedoch nicht bei Jugendlichen vor Vollendung des 14. Lebensjahres.  

- Der Eingriff ist auszusetzen, „wenn er eine Gefahr für das Leben des 

Erbkranken bedeuten würde.“ Außerdem auch, „wenn der Unfruchtbarzuma-

chende in einer geschlossenen Anstalt verwahrt wird.“ Diese müsste Gewähr 

dafür leisten, dass eine Fortpflanzung unterbleibt. Eine Aussetzung des Ein-

griffs ist auch möglich, wenn sich der Unfruchtbarzumachende freiwillig als 

Selbstzahler in eine geschlossene Anstalt begibt, die diese o.g. Forderung er-

füllt.  
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- Für alle „approbierten Ärzte, Anstaltsleiter sowie sonstige Personen, die sich 

mit der Heilbehandlung, Untersuchung und Beratung von Kranken befassen“ 

wurde eine Anzeigepflicht für Erbkranke im Sinne des Gesetzes festgelegt, 

Zuwiderhandlung hatte eine Geldbuße bis zu 150 Reichsmark zur Folge 

(116). 

Außerdem enthielt die erste Verordnung alle nötigen Vordrucke für Aufklärung, An-

zeige und Antrag auf Unfruchtbarmachung, das amtsärztliche Gutachten nebst 

Intelligenzprüfungsbogen sowie die Vordrucke für den ärztlichen Bericht nach Aus-

führung der Sterilisation (Anlagen 3, 4, 5, 6, 7, 8). Jede andere ausgeführte Sterilisa-

tion bzw. Operation mit sterilisierender Folge, die nicht unter das Gesetz zur Verhü-

tung erbkranken Nachwuchses fiel, musste dem jeweiligen Amtsarzt gemeldet 

werden (Anlage 9). 

Laut Anordnung des  Reichsärzteführers Wagner waren gemäß der Ermächtigung des 

Reichs- und Preußischen Ministers des Innern vom 27. Juli 1935 für die Gutachten 

nur Ärzte arischer Abstammung heranzuziehen (97). 

Die zweite Verordnung zur Ausführung des GzVeN vom 29. Mai 1934 gestattete 

die zwangsweise Vorführung des Unfruchtbarzumachenden zur amtsärztlichen 

Untersuchung mit polizeilicher Hilfe. Des Weiteren wurden  alle anzeigepflichtigen 

Personen dem Amtsarzt gegenüber von ihrer Schweigepflicht entbunden. Außerdem 

waren sie verpflichtet, auf Verlangen des Amtsarztes Auskunft zu erteilen (117). 

In der dritten Verordnung vom 25. Februar 1935 wurde unter anderem festgelegt, 

dass „Bevollmächtigten und Beiständen das Auftreten vor den Erbgesundheitsgerich-

ten und Erbgesundheitsobergerichten aus wichtigen Gründen untersagt werden kann“ 

(118). 

Das Gesetz zur Änderung des GzVeN vom 26. Juni 1935 verkürzte die Frist zur 

Beschwerdeeinlegung von einem Monat auf 14 Tage. Zusätzlich wurde ein Para-

graph 10 a eingeschaltet, der Folgendes besagte: „Hat ein Erbgesundheitsgericht 

rechtskräftig auf die Unfruchtbarmachung einer Frau erkannt, die zur Zeit der Durch-

führung der Unfruchtbarmachung schwanger ist, so kann die Schwangerschaft unter-

brochen werden, es sei denn, dass die Frucht schon lebensfähig ist oder die Unterbre-

chung der Schwangerschaft eine ernste Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der 

Frau mit sich bringen würde. Als nicht lebensfähig ist die Frucht dann anzusehen, 

wenn die Unterbrechung vor Ablauf des sechsten Schwangerschaftsmonates erfolgt“ 

(122). 
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Eine Ermächtigung des Reichsinnenministers vom 19.September 1940 erweiterte 

diesen Paragraphen durch die Aussage, dass „in dringenden begründeten nicht ge-

setzlich geregelten Fällen“ eine Schwangerschaftsunterbrechung auch vorgenommen 

werden kann, wenn „der Erzeuger der Frucht erbkrank ist“, oder wenn „bei nicht 

erbkranken Eltern“ aufgrund „bereits erfolgter Geburten kranker Kinder mit größter 

Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass die Geburt weiterer Kinder 

unerwünscht ist“ auch wenn „die Mutter  an einem im GzVeN nicht aufgeführten 

Erbleiden leidet“ (59). 

Im Gegensatz dazu entsprach laut vierter Verordnung zur Ausführung des GzVeN 

vom 18. Juli 1935 die Unterbrechung einer Schwangerschaft, die nicht unter dieses 

Gesetz fiel oder nicht aus einer medizinischen Indikation durchgeführt wurde, der 

Tötung eines in der Geburt befindlichen Kindes (119). 

Im zweiten Gesetz zur Änderung des GzVeN vom 14. Februar 1936 (123) wurden 

auch andere als nur chirurgische Verfahren zur Unfruchtbarmachung erlaubt. So 

konnte „die Unfruchtbarmachung einer Frau zum Zwecke der Verhütung erbkranken 

Nachwuchses“ seit der fünften Verordnung vom 25. Februar 1936 „durch Strahlen-

behandlung (Röntgenbestrahlung, Radiumbestrahlung) vorgenommen werden.“ Die 

Strahlenbehandlung war zulässig, „wenn die Frau über 38 Jahre alt war, oder wenn 

die Vornahme eines chirurgischen Eingriffes wegen besonderer Umstände mit Ge-

fahr für Leben oder Gesundheit der Frau verbunden war“ (120), oder aus gesund-

heitlichen Gründen ohnedies eine Strahlenbehandlung der Geschlechtsorgane erfor-

derlich war und wenn der Leiter des Gesundheitsamtes der Strahlenbehandlung zu-

stimmte. Es bestand zusätzlich die Notwendigkeit der Einwilligung der Patientin 

oder ihres gesetzlichen Vertreters oder Pflegers zu dieser Art der Unfruchtbarma-

chung (120). 

In einem Rundschreiben vom 27. Dezember 1935 ermächtigte der Reichs- und Preu-

ßische Minister des Innern u.a. wiederholt die Universitäts-Frauenklinik Halle „zur 

Ausführung der Unfruchtbarmachungen und Schwangerschaftsunterbrechungen auf-

grund  der Bestimmungen des GzVeN“ (siehe auch S. 13). Des Weiteren heißt es: 

“Zur Vornahme der Unfruchtbarmachungen bei den Universitätskliniken ermächtige 

ich allgemein die Direktoren und Oberärzte und weiterhin Assistenzärzte, soweit sie 

zur Führung des entsprechenden Facharzttitels berechtigt sind. Für die sonst an den 

Kliniken tätigen Ärzte, die den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen, muss 
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ich fordern, dass Unfruchtbarmachungen von ihnen nur unter Assistenz eines er-

mächtigten Arztes durchgeführt werden“ (147). 

Die Finanzierung von Verdienstausfall, Reisekosten und Krankengeld regelte die 

sechste Verordnung zur Ausführung des GzVeN vom 23. Dezember 1936 (121). 

Mit Kriegsbeginn legte die Verordnung zur Durchführung des GzVeN und des 

Ehegesundheitsgesetzes vom 31. August 1939 fest, dass nur noch in dringenden Fäl-

len, „wenn die Unfruchtbarmachung wegen besonders großer Fortpflanzungsgefahr 

nicht aufgeschoben werden darf“, ein Antrag auf Unfruchtbarmachung zu stellen sei. 

Weiterhin seien Anzeigen beim Gesundheitsamt zu sammeln, deren weitere Bearbei-

tung jedoch ruhen soll. Laufende Verfahren auf Unfruchtbarmachung seien einzustel-

len und nur auf besonderen Antrag des Amtsarztes  fortzusetzen. Eine Aussetzung 

bereits rechtskräftiger Beschlüsse durch den zuständigen Amtsarzt war möglich, 

wenn durch Einberufung vieler Mediziner zur Wehrmacht nicht genügend Ärzte zur 

Verfügung standen. Die Heranziehung von „nicht ausdrücklich zur Ausführung von 

Unfruchtbarmachungen ermächtigten Ärzten“ wurde gesetzlich erlaubt. Der Reichs-

minister der Justiz konnte die Zusammenlegung von Gerichtsbezirken anordnen 

(126). 

Zusätzliche Verordnungsbestimmungen legten im November 1939 die Einführung 

des GzVeN in der Ostmark (heutiges Österreich) (127) und im Dezember 1939 im 

Reichsgau Sudetenland (heutiges Tschechien) fest (128). 

Weitere Einschränkungen im persönlichen Leben der unter das GzVeN fallenden 

Personen bestand auch durch das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deut-

schen Volkes (Ehegesundheitsgesetz), indem z.B. eine Eheschließung unter Gefäng-

nisstrafe verboten war, wenn einer der Verlobten unter einer „Erbkrankheit im Sinne 

des Gesetzes“ litt (125).  

 

 

4 Der formale Ablauf des Verfahrens zur Zwangssterilisation unter Be-

rücksichtigung amtlicher und medizinischer Strukturen in der Region 

Halle 
 

An erster Stelle im Ablauf des Sterilisationsverfahrens stand die Anzeige bzw. „Mel-

dung Erbkranker“ beim Amtsarzt (Anlage 4). Zur Anzeige verpflichtet waren alle 
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approbierten Ärzte, alle Anstaltsleiter für ihre Insassen sowie alle Personen, die sich 

mit der Heilbehandlung, Untersuchung oder Beratung von Kranken befassten (116). 

Die Zuständigkeit fiel auf den Amtsarzt, in dessen Einzugsgebiet der „Erbkranke“ 

seinen Wohnsitz hatte, bzw. die Anstalt des Patienten gelegen war. Beim Amtsarzt 

angezeigt werden sollten alle Personen, unabhängig von deren Alter, die unter Ver-

dacht standen, an einer Erbkrankheit im Sinne des Gesetzes oder schwerem Alkoho-

lismus zu leiden. Mit dieser Maßnahme wollte man einer geplanten erbbiologischen 

Bestandsaufnahme näherkommen (36, 59). Auch Personen, die dem Arzt oder Ande-

ren vor Inkrafttreten des Gesetzes bekannt waren, fielen unter die Anzeigepflicht. In 

den untersuchten Krankenakten sind zwei Fälle, in denen sich die Patientin selbst an-

zeigte, dokumentiert. 

Nach der Anzeige folgte in der Regel der Antrag auf Unfruchtbarmachung beim Erb-

gesundheitsgericht (Anlage 5). Berechtigt zur Antragstellung waren neben dem 

zuständigen Amtsarzt, die betreffende Person selbst oder ihr gesetzlicher Vertreter 

sowie der Anstaltsleiter einer Kranken-, Heil- oder Strafanstalt für seine Insassen 

(115). Neben dem schriftlich verfassten Antrag auf Unfruchtbarmachung waren eine 

Bescheinigung über ein ausgeführtes ärztliches Aufklärungsgespräch über das Wesen 

und die Folgen einer Sterilisation (Anlage 3) sowie ein ärztliches Gutachten (Anlage 

6) oder eine andere glaubhafte Begründung dem Erbgesundheitsgericht vorzulegen 

(115). Der Antrag war nicht mehr zu stellen, wenn wegen hohen Alters oder aus an-

deren Gründen keine Fortpflanzungsfähigkeit mehr bestand, wenn vom Amtsarzt 

bestätigt wurde, dass der Eingriff eine Gefahr für das Leben des „Erbkranken“ be-

deutete oder dieser in einer geschlossenen Anstalt dauerhaft verwahrt wurde. Dabei 

musste die Anstalt „volle Gewähr dafür bieten, dass die Fortpflanzung unterbleibt“ 

(116). 

Für die Entscheidung zuständig war das Erbgesundheitsgericht, in dessen Bezirk der 

Unfruchtbarzumachende seinen Gerichtsstand hatte (§5 GzVeN). Die Erbgesund-

heitsgerichte waren den Amtsgerichten angegliedert. Sie bestanden jeweils „aus ei-

nem Amtsrichter als Vorsitzenden, einem beamteten Arzt und einem weiteren, für 

das Deutsche Reich approbierten Arzt, der mit der Erbgesundheitslehre besonders 

vertraut war“ (§6 GzVeN). Nicht mitwirken durften als Vorsitzende diejenigen, die 

eventuell bereits über die Vormundschaft entschieden hatten und die Amtsärzte, die 

den Antrag auf Unfruchtbarmachung gestellt hatten (§6 GzVeN). Die Verfahren vor 

dem Erbgesundheitsgericht waren nicht öffentlich (§7 GzVeN). Die Beschlussfas-
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sung erfolgte nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. In dem schriftlich 

verfassten Beschluss mussten die Gründe zur Unfruchtbarmachung bzw. für deren 

Ablehnung aufgeführt werden. Zugestellt wurde der Beschluss außer dem Betroffe-

nen auch dem zuständigen Amtsarzt sowie dem Antragsteller (§8 GzVeN). Diese 

Personen konnten innerhalb eines Monats, ab Juni 1935 innerhalb von 14 Tagen, 

Beschwerde gegen die Beschlussfassung einlegen (§9 GzVeN). (115) 

Über die Beschwerde gegen den Beschluss des Erbgesundheitsgerichtes hatte das 

Erbgesundheitsobergericht zu entscheiden. Die Erbgesundheitsobergerichte waren 

den Oberlandesgerichten angegliedert. Sie bestanden aus je einem Mitglied des 

Oberlandesgerichtes, einem beamteten Arzt sowie einem für das Deutsche Reich 

approbierten Arzt, der mit der Erbgesundheitslehre besonders vertraut war (§10 

GzVeN). Die Entscheidung des Erbgesundheitsobergerichtes war endgültig (§10 

Abs. 3 GzVeN). (115) 

Die/der Betroffene wurde durch den Amtsarzt aufgefordert, sich innerhalb von 14 

Tagen in einer vorgegebenen Klinik vorzustellen. Ferner wurde mitgeteilt, dass der 

Eingriff  auch gegen ihren/seinen Willen vorgenommen wird. Durch die oberste Lan-

desbehörde wurden Krankenanstalten und Ärzte bestimmt, denen die Ausführung der 

Unfruchtbarmachungen überlassen werden durfte. Ausgeschlossen wurden Ärzte, die 

an dem Gerichtsverfahren oder der Antragstellung mitgewirkt hatten (§11 GzVeN). 

(115) 

Dem EGG Halle gehörten als Ärzte unter anderem der Leiter des städtischen 

Gesundheitsamtes, Walter Schnell, sowie der aus Halle stammende Horst Schumann 

an (41). 

Im Dienste der Stadt Halle standen die Magistratsmedizinalräte Schnell und Hamann 

(52). Hamann war auch als Leiter der Ärztekammer Sachsen-Anhalts und als Lehrbe-

auftragter für Rechts- und Standeskunde tätig (52). Außerdem fungierte er als Vor-

sitzender des im Verband des städtischen Gesundheitswesens eingerichteten Ras-

senamtes. Die Geschäftsführung und später die Leitung des Rassenamtes übernahm 

Walter Schnell. Dieser arbeitete außerdem im rassenpolitischen Gauamt der NSDAP. 

Im Jahr 1935 bekam Schnell eine Dozentur und nachfolgend eine Professur u.a. für 

Disziplinen wie Erb- und Rassenkunde. Ab 1935 hielt er das Kolleg für Rassenhy-

giene an der Martin-Luther-Universität (52). Seit 1936 wurde Horst Schumann 

Stellvertreter von Walter Schnell für die Leitung des städtischen Gesundheitsamtes 

(52). Der seit 01. Januar 1934 als Stadtarzt im Gesundheitsamt tätige Mediziner 

 12 



Schumann arbeitete ab 1940 als Leiter der Tötungsanstalten Grafeneck und Sonnen-

stein/Pirna. Des Weiteren beteiligte er sich auch an der Vergasung von Häftlingen 

sowie an Menschenversuchen im KZ Auschwitz. So unternahm er z.B. Kastrations-

versuche durch Röntgenbestrahlung an Frauen und Männern (41, 58). Bis zum 30. 

August 1945, noch nach der Besetzung Halles durch die Alliierten, war Schumann 

offiziell im städtischen Dienst (41). Die Abteilung für Erb- und Rassenhygiene im 

Stadtgesundheitsamt leitete seit 1937 der zuvor als Oberarzt an der Universitätsner-

venklinik angestellte Prof. Dr. Karl Pönitz (41). Noch in den 50er Jahren war Pönitz 

als Hochschullehrer an der Martin-Luther-Universität tätig. 

Aus einigen untersuchten Krankenakten geht hervor, dass die Frauen wählen konn-

ten, ob sie den Eingriff in der UFK, der Chirurgischen Universitätsklinik oder im 

Diakonissenhaus Halle ausführen lassen wollten (41, 145). Laut einem Runderlass 

des Ministers des Innern vom 16. Oktober 1934 (139) wurden die Krankenanstalten 

festgelegt, die den chirurgischen Eingriff im Zuge des GzVeN durchführen sollten. 

Frauen und Mädchen sollten in der UFK oder im Diakonissenhaus zwangssterilisiert 

werden. Die Durchführung bei Männern und Jungen sollte demnach in Halle in der 

Chirurgischen Universitätsklinik, im Diakonissenhaus oder in der Heilanstalt Wei-

denplan stattfinden (36). 

Die gynäkologische Abteilung des Diakonissenhauses leitete Prof. Dr. Günther 

Frommolt. Er war außerdem Beauftragter des Reichsärzteführers und hatte damit 

durch Sitz und Stimme in der Medizinischen Fakultät Einfluss auf Fakultätsentschei-

dungen (52). Er hielt weiterhin Vorlesungen zum Thema der Erbpathologie, Erb- und 

Rassenkunde sowie über Menschliche Erblehre als Grundlage der Rassenhygiene 

(144). 

Seit 1936 wurde die Unfruchtbarmachung teilweise auch durch Anwendung von 

Strahlen ausgeführt. Der Reichsminister des Innern ermächtigte in der Stadt Halle die 

UFK und das Röntgeninstitut Dr. Kuhn zur Sterilisation im Zuge des GzVeN durch 

Anwendung von Radium oder auch Röntgenstrahlen (36). 

Auch gegen den Willen der Betroffenen durfte der Eingriff durchgeführt werden. Da-

bei wurden polizeiliche Maßnahmen angedroht (Abbildung 2) oder gewährt, die zu-

meist für die Überführung der „Erbkranken“ in die ausführende Klinik genutzt wur-

den.  
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Abbildung 2: Brief des NSDAP-Kreisamtsleiters an die UFK 

 

Eine Beunruhigung der Bevölkerung durch offensichtliche Zwangsmaßnahmen wie 

z.B. Polizeiüberführung sollte scheinbar vermieden werden. Eine Patientin wurde 

1936 von ihrem Ehemann in die UFK gebracht, der „dort seine Frau nicht abgeben 

wollte“. Die Ärzte der Frauenklinik baten schriftlich um eine „Zuführung dieser Pa-

tientin“ ohne deren Mann, „da es einen schlechten Eindruck macht, wenn die Polizei 

den Mann abführt“. In Hildesheim beispielsweise wurde auf Veranlassung eines 

Amtsarztes den Polizeibeamten bei der Zwangsüberführung das Tragen von Zivil-

kleidung gestattet (59). 

In den vorhandenen Krankenakten waren teilweise Terminanfragen zur möglichen 

stationären Aufnahme abgeheftet. Dabei ersuchten beispielsweise der Bürgermeister, 

der Amtsarzt, der Pfleger/Vormund, die Eltern oder auch die Patientin selbst um ei-

nen Termin zur laut GzVeN beschlossenen Sterilisation. 

Die Aufnahme der Unfruchtbarzumachenden in der Klinik musste unverzüglich dem 

zuständigen Amtsarzt mitgeteilt werden. Erst nachdem der Beschluss Rechtskraft 

erlangt hatte, durfte die Sterilisation vorgenommen werden. 

Als 1937 der Vater einer 23-jährigen jungen Frau sich weigerte, diese nach der 

Sterilisation abzuholen, wurde der Amtsvorsteher des Wohnortes schriftlich um 
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Abholung gebeten. Dabei sollten auch „Kleider, Schuhe und Strümpfe“ mitgebracht 

werden. Daraus ist zu schließen, dass diese Frau ohne eigene Kleidung in der UFK 

lag. Bei schriftlicher Terminvergabe durch die UFK wurde eine Aufforderung bei-

gelegt, welche Dinge zur stationären Aufnahme mitzubringen waren. Aufgezählt 

wurden: „EGG-Beschluss, die Aufforderung vom Gesundheitsamt, ein Ausweis mit 

beglaubigtem Lichtbild, Seife, Waschlappen, Kamm und sämtliche Lebensmittel-

karten“. Die Ärzte der UFK führten scheinbar in den meisten Fällen den Eingriff zur 

Sterilisation erst nach Vollständigkeit aller erforderlichen Unterlagen aus. In mehre-

ren Krankenakten sind Nachfragen beim EGG oder Gesundheitsamt vermerkt. Die 

Frauen mussten sich ausweisen. In einem Fall wurden beglaubigte Passbilder ange-

fordert, „da kein Ausweis vorliegt“. Der Erlass des Reichsministers des Innern vom 

19. Mai 1934 bestimmte die Nachprüfung der Personengleichheit der im Ge-

richtsbeschluss Genannten mit der zur Aufnahme erschienenen Person (109). 

Mehrere Frauen mussten eine Erklärung unterschreiben, dass sie keine Beschwerde 

beim EGOG eingelegt hatten, da die Rechtskrafterklärung des EGG-Beschlusses 

fehlte. Aufgrund des Fehlens dieser Bescheinigung dauerte in einem Fall der präope-

rative stationäre Aufenthalt sogar 3 Wochen (Abbildung 3). 

 

 
Abbildung 3: Ausschnitt aus einem OP-Bericht 

 
Über die erfolgte Unfruchtbarmachung hatte der ausführende Arzt dem Amtsarzt ei-

nen schriftlichen Bericht zuzusenden (§11 GzVeN). Dazu musste der vorhandene 

Vordruck 6 (Anlage 8) genutzt werden (116). Wie aus den Krankenakten zu entneh-

men ist, lehnten die Ärzte der UFK eine weitere nicht gesetzlich geforderte Meldung 

der durchgeführten Sterilisation ab. Beispielsweise wurde 1935 die Anfrage eines 
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Bürgermeisters an die UFK, ob die geplante Sterilisation ausgeführt sei, abschlägig 

beschieden, da „die Klinik zu anderen Meldungen außer an den Amtsarzt nicht ver-

pflichtet ist“. 

 

 

5 Die Situation an der Universitäts-Frauenklinik Halle 1934-1945 
 

5.1 Allgemeines zur Klinik 

 

Die Leitung der UFK oblag Professor Dr. Ludwig Nürnberger (1884-1959), der seit 

1926 der Direktor des Hauses war. Das Gebäude, von 1876-1878 erbaut und heute 

äußerlich verändert, befindet sich in der Magdeburger Straße (damals Hindenburg-

straße). Zu dieser Zeit hatte das Haus nur zwei Stockwerke (Abbildung 4). 

 

 
Abbildung 4: Universitäts-Frauenklinik Halle, Anfang des 20. Jahrhunderts 

 

Es standen auf vier Stationen (operative, konservative, septische und geburtshilfliche 

Abteilung) 102 planmäßige Betten zur Verfügung. Tatsächlich waren jedoch 193 

Betten vorhanden, wovon im Jahre 1936 durchschnittlich 160 belegt waren (148). 

Zur UFK gehörten, im selben Gebäude untergebracht, außer dem stationären Be-

reich: der Operationssaal, der Kreißsaal, die röntgenologische Abteilung mit Dia-

gnostik- und Therapiemöglichkeiten, die Abteilung für Physiotherapie, ein Laborato-
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rium für histologische und serologische Untersuchungen sowie der Hörsaal nebst 

Versammlungsräumen. 

Der Direktor nutzte die durch einen unterirdischen Gang mit der Klinik verbundene 

Dienstvilla. Außerdem waren zahlreiche Zimmer und Wohnungen in der Klinik für 

Ärzte und Pflegepersonal vorhanden. Alle ledigen Assistenzärzte waren verpflichtet 

im Haus zu wohnen. Auch für Schwestern, Hebammen und Schülerinnen war es üb-

lich im Haus untergebracht zu sein. 

Die Klinik wies im Jahr 1936 folgende Personalstruktur für Ärzte auf: Direktor der 

Klinik, 1 Oberarzt und Stellvertreter des Direktors, 4 planmäßige Assistenten, 2 au-

ßerplanmäßige Assistenten, wechselnde Zahl von Volontärassistenten sowie Medizi-

nalpraktikanten und Famuli (148). 

 

 

Abbildung 5: Ärztliches Personal der UFK, November 1936 (152) 

 

Auf Anforderung des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern vom 06. Juni 

1935 übersandte Professor Dr. Nürnberger am 21. Juni 1935 die „Namhaftmachung 

von Ärzten, denen die Unfruchtbarmachungen aufgrund des GzVeN übertragen“ 

werden sollten: Prof. Dr. L. Nürnberger (Direktor der Klinik), Privatdozent Dr. 

Schultz (Oberarzt der Klinik), Dr. R. Fikentscher (Facharzt für Geburtshilfe und Gy-

näkologie), später Ordinarius an der LMU München, sowie die Vertreter, unter Auf-
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sicht eines der o.g. Herren, Dr. Martin, Dr. Fuge und Dr. Müller (Assistenzärzte der 

Klinik) (149). Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 387 Frauen im Zuge des GzVeN an 

der UFK zwangssterilisiert (149). 

Das Pflegepersonal verfügte im Jahr 1936 über 33 Planstellen. Tatsächlich angestellt 

waren 45 Krankenpflegepersonen, die sich aus 24 Krankenschwestern, 1 Operations-

schwester, 6 Hebammen, 1 Pflegerin und 13 Krankenpflegeschülerinnen zusammen-

setzten (148). 

Nach den Richtlinien für den Einsatz des Pflege- und Wartungspersonals im Pflege-

dienst der Universitätskliniken (150) wurde nur weibliches Pflegepersonal angestellt. 

Die außerplanmäßig Beschäftigten finanzierten sich durch die Einnahmen aus der 

Überbelegung. Außerdem wurden sogenannte „Hausschwangere“ für Hilfs- und Rei-

nigungsarbeiten herangezogen und im Stellenplan der Klinik mit berücksichtigt. 

Als Hausschwangere, Patientinnen der dritten Klasse, wurden Mädchen und Frauen 

bezeichnet, die durch Arbeitslosigkeit ihren Anspruch auf Krankenkassenbehandlung 

verloren hatten und während ihrer Schwangerschaft ohne dringende medizinische In-

dikation in der Klinik Unterkunft und Verpflegung fanden. Sie mussten bei Auf-

nahme einen Betrag von 22 RM selbst bezahlen (149). Des Weiteren mussten sie sich 

„freiwillig“ zu Untersuchungen im Studienkolleg von ca. 50-60 Männern stellen, 

sonst drohte der Ausschluss aus der Klinik (149). Durchschnittlich arbeiteten 25 

Hausschwangere in der UFK (151). Es zeichnete sich ein deutlicher Rückgang dieser 

Zahl von 21 im Jahr 1933 (148) auf ca. 6-8 im Jahr 1944 ab (151). Am 26. Februar 

1935 beantragte Professor Dr. Nürnberger beim Kurator der Universität, den Auf-

nahmebetrag für die Hausschwangeren aufgrund rückläufiger Zahlen nicht zu erhe-

ben, wie es zum damaligen Zeitpunkt beispielsweise an der Leipziger Universitäts-

Frauenklinik üblich war (148). 

In einem Schreiben an den Kurator und die Verwaltungsinspektion der Universität 

vom 03. Dezember 1934 bittet Professor Dr. Nürnberger um zusätzliche Einstellung 

von zwei Vollschwestern, da „zahlreiche Sterilisationen zur Verhütung erbkranken 

Nachwuchses ausgeführt werden“ und das vorhandene Personal nicht ausreicht. 

Dabei erwähnt er, dass die UFK ständig überfüllt sei und die Patientinnen zur Sterili-

sation so zahlreich sind, dass „z.B. an einem Tag 10 Patientinnen angemeldet wur-

den“. Auf der gynäkologischen Station seien dauernd 1-2 Zimmer mit Sterilisierten 

belegt. Die Pflege dieser sei „aufwändig, da es sich meistens um schwachsinnige 

Personen handelt“. Sie wären schon vor der Operation unruhig. Viel schwieriger sei 
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die postoperative Situation. Die Frauen wären „außerordentlich aufgeregt, schreien 

trotz Beruhigungsmittel oft stundenlang...“ (148). In einer Wiederholung dieser Bitte 

vom 25. Januar 1935 beschreibt Professor Dr. Nürnberger die Situation wie folgt: Es 

handelt sich bei den Sterilisierten „meistens um jugendliche Schwachsinnige, die 

noch nie oder kaum vom Elternhaus fortgekommen sind. Die Pflege dieser Patienten 

ist deshalb außerordentlich schwierig, sie schreien und wollen nach Hause zu ihren 

Müttern, sie stehen in unbewachten Augenblicken auf, laufen barfuss...“ (148). Der 

Antrag wurde an den Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft weiterge-

leitet und von dort aus im Januar 1935 genehmigt (148). 

Aufgrund von Personalmangel erfolgte im Oktober 1944 eine Erhöhung der Mindest-

arbeitszeit für das Pflegepersonal von 48 auf 56 Stunden pro Woche (151). 

Für die Betreuung der Kranken (Unterbringung, Versorgung, Verpflegung) existierte 

eine Einteilung in drei Klassen (148). 

Vom 1. Juli 1936 bis 31. März 1937 wurden an der UFK 2513 Frauen und Mädchen 

über insgesamt 42441 Verpflegungstage stationär aufgenommen. Durchschnittlich 

belegt waren in diesem Zeitraum 154 Betten. In der Poliklinik der UFK erfolgten zu 

dieser Zeit 3172 ärztliche Behandlungen und 27 ärztliche Tagesbehandlungen. 

Außerhalb der Klinik wurden im Rahmen des Konsiliardienstes  111 Kranke betreut. 

Im gleichen Zeitraum wurden 940 Operationen durchgeführt und 64 Gutachten er-

stellt (153). 

Mit Ausbruch des Krieges 1939 wurde ein großer Bunker unter dem Garten an der 

Südseite der UFK gebaut. Er war mit einem Fahrstuhl zu erreichen. In einem dort 

eingerichteten OP-Saal konnte trotz der Luftangriffe weiter operiert werden (151). 

In den letzten Kriegswochen, im März bzw. April 1945, wurden Teile der UFK so-

wie das Direktorwohnhaus vollständig von Brandbomben zerstört, so dass vorüber-

gehend nur noch der Nordflügel des Hauses benutzt werden konnte (151). 

 

5.2 Auswertung der Krankenakten 

 

Die erste Unfruchtbarmachung nach Inkrafttreten des GzVeN in der UFK erfolgte im 

April 1934. Bis zum März 1945 wurden insgesamt 1454 Frauen zur Sterilisation im 

Zuge des GzVeN stationär aufgenommen. Im Vergleich dazu erfolgten in diesem 

Zeitraum 31 Sterilisationen aus medizinischer Indikation. 
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Von den 1454 angegeben Fällen waren 6 nicht zu kategorisieren. Bei 31 Frauen 

konnte die Zwangssterilisation aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt wer-

den. 

Die folgende Auswertung bezieht sich auf die 1417 ausgeführten Sterilisationen im 

Zuge des GzVeN. 

 

5.2.1 Zahl der Zwangssterilisationen 

 

Bereits 1934, im ersten Jahr nach Inkrafttreten des GzVeN, wurden 154 Mädchen 

und Frauen unfruchtbar gemacht. Ihren zahlenmäßigen Höhepunkt erreichten die Un-

fruchtbarmachungen im Jahr 1935 mit 406 Fällen. Bereits Ende 1936 waren 60% der 

untersuchten Zwangssterilisationen durchgeführt. Danach ist ein Rückgang zu ver-

zeichnen. Seit Kriegsbeginn 1939 nahmen die Fallzahlen durch die Kriegsbedingun-

gen und aufgrund der Verordnung zur Durchführung des GzVeN und des 

Ehegesundheitsgesetzes vom 31. August 1939 (126) ab (Abschnitt 3.2). Bis zum 

August 1939 wurden 1258 (89%) Unfruchtbarmachungen ausgeführt. 

Die zahlenmäßige Verteilung der Fälle im Zeitraum 1934 bis 1945 verdeutlicht  

Diagramm 1. 
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Diagramm 1: Zwangssterilisationen 1934 bis 1945 an der UFK 
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5.2.2 Angaben zur Person 

 

Zur Veranschaulichung der Altersverteilung wurden die Mädchen und Frauen in ver-

schiedene Altersgruppen eingeteilt. Daraus ist ersichtlich, dass die meisten Patientin-

nen zum Zeitpunkt ihrer Zwangssterilisation zwischen 21 und 25 Jahren alt waren. 

Die genaue anteilmäßige Verteilung zeigt Diagramm 2. Das mittlere Alter betrug 25 

Jahre. Ein Mädchen war zum Zeitpunkt der Operation erst 10 Jahre alt. Unter den 

jungen Mädchen befanden sich außerdem zwei 11-jährige, drei 12-jährige und acht 

13-jährige. Eine Frau wurde noch im Alter von 50 Jahren sterilisiert. Laut der Ver-

ordnung zur Ausführung des GzVeN „soll die Unfruchtbarmachung nicht vor 

Vollendung des zehnten Lebensjahres vorgenommen werden“. Der Antrag „soll nicht 

gestellt werden, wenn der Erbkranke infolge hohen Alters oder aus anderen Gründen 

nicht fortpflanzungsfähig ist“. (116) 
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Diagramm 2: Altersverteilung der 1417 Zwangssterilisierten  
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Unter den Zwangssterilisierten befanden sich 69% Ledige, 28% Verheiratete, 2% 

Geschiedene und 1% Witwen (Diagramm 3). 

ledig verheiratet geschieden verwitwet

 

Diagramm 3: Familienstand der 1417 Zwangssterilisierten 

 

Von den 978 ledigen Frauen hatten 259 bereits Kinder geboren, bzw. Fehlgeburten 

erlitten. Das entspricht 26%. Im Vergleich dazu hatten von 391 Verheirateten 366 

Frauen (94%) schon Kinder geboren bzw. waren mindestens einmal schwanger. 

Zur Darstellung des sozialen Standes wurden die Frauen in Gruppen nach ihrem Be-

ruf eingeteilt: Ungelernte, Hausangestellte (Dienstmädchen/Haustöchter), Arbeiter 

(Land- und Fabrikarbeiter), Angestellte und Akademiker. Da bei den Verheirateten 

als Beruf Ehefrau angegeben wurde, ist zur Eingruppierung der Beruf des Eheman-

nes berücksichtigt worden. Diagramm 4 stellt den Anteil der Patientinnen in den 

jeweiligen Berufsgruppen dar. 

 

 22 



0

100

200

300

400

500

600

700

Anzahl

1 2 3 4 5 6

 
Diagramm 4: Soziale Herkunft der 1417 Zwangssterilisierten 

1 Land- und Fabrikarbeiter  

2 Hausangestellte  

3 Angestellte  

4 Akademiker  

5 Ungelernte  

6 keine Angaben 

 

Dabei fällt auf, dass der größte Teil der Patientinnen den unteren sozialen Schichten 

angehört. 

 

5.2.3 Geographische Herkunft der Patientinnen 

 

Halle gehörte zur preußischen Provinz Sachsen. Die Provinz Sachsen gliederte sich 

in die drei Regierungsbezirke Magdeburg, Merseburg und Erfurt und unterteilte sich 

in 48 Kreise. Außerdem bestanden in ihr drei Gaue der NSDAP, Gau Magdeburg-

Anhalt, Gau Halle-Merseburg und Gau Thüringen. Sie hatte eine Ausdehnung von 

Salzwedel im Norden bis Erfurt im Süden mit einer Fläche von 25255 km2. 1933 

lebten in der preußischen Provinz Sachsen 3,4 Millionen Menschen. Der Freistaat 
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Anhalt, welcher innerhalb der Grenzen lag, stand unter eigener Verwaltung. Seit der 

Auflösung der Provinz Sachsen im Juli 1944 wurden die Regierungsbezirke Magde-

burg und Halle-Merseburg selbständige Provinzen. Der Regierungsbezirk Erfurt 

wurde Thüringen angegliedert (96). 

Das Einzugsgebiet der UFK spiegelt im Wesentlichen die Ländergrenzen der preußi-

schen Provinz Sachsen wider (Abbildung 6 - Raum Wittenberg und Jüterbog im Nor-

den, Herzberg und Elsterwerda im Osten, Zeitz und Naumburg im Süden sowie das 

Mansfelder Land im Westen). Die meisten Patientinnen stammten aus dem Regie-

rungsbezirk Halle-Merseburg. 

 

 
Abbildung 6: Einzugsgebiet der UFK 

 

5.2.4 Einweisende Gesundheitsämter und Amtsärzte 

 

Die für Einweisungen in die UFK relevanten Gesundheitsämter und die jeweils ver-

antwortlichen Amtsärzte werden in Tabelle 1 aufgelistet. 

 

Gesundheitsamt Einweisender Arzt Fallzahl Gesamt 
Halle/Saalkreis Dr. Hillenberg 37  
 Dr. Baumgarten 4  
 Dr. Holz 1  
 Nervenklinik Halle 7  
 Heilanstalt Altscherbitz 1  
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Gesundheitsamt Einweisender Arzt Fallzahl Gesamt 
 Heilanstalt Nietleben 18  
 ohne Angabe des Arztes 199 267 
Merseburg Dr. Doepner 76  
 Heilanstalt Altscherbitz 7  
 Nervenklinik Halle 1  
 Wagner 1  
 ohne Angabe des Arztes 45 130 
Mansfeld Dr. Kalle 44  
 ohne Angabe des Arztes 11 55 
Liebenwerda Dr. Böcking 58  
 Müller 13  
 ohne Angabe des Arztes 51 122 
Herzberg Dr. Gundermann 75  
 Dr. Goedicke 9  
 ohne Angabe des Arztes 15 99 
Bitterfeld Dr. Boehnke 83  
 ohne Angabe des Arztes 37 120 
Querfurt Dr. Mennicke 47  
 Dr. Knipping 1  
 ohne Angabe des Arztes 21 69 
Schweinitz ohne Angabe des Arztes 19 19 
Wittenberg Dr. Hoffmann 52  
 Dr. Fast 42  
 ohne Angabe des Arztes 87 181 
Torgau Dr. Freidank 12  
 ohne Angabe des Arztes 5 17 
Zeitz Dr. Scheibe 122  
 Dr. Hallwachs 1  
 ohne Angabe des Arztes 37 160 
Weißenfels Dr. Stahn 45  
 ohne Angabe des Arztes 31 76 
Delitzsch Dr. Spatz 4  
 ohne Angabe des Arztes 40 44 
Eisleben Dr. Neubelt 39 39 
Naumburg ohne Angabe des Arztes 2 2 
Magdeburg ohne Angabe des Arztes 1 1 
Sangerhausen Dr. Friese 2 2 
Osterode ohne Angabe des Arztes 1 1 
Eckartsberga Dr. Kirschke 1 1 
Jena Dr. Spann 1 1 
Ballenstedt ohne Angabe des Arztes 1 1 
Bernburg ohne Angabe des Arztes 1 1 
ohne Angaben  9 9 
Tabelle 1: Für die Einweisung zur Zwangssterilisation verantwortliche Gesundheitsämter und 
Amtsärzte 
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5.2.5 Die zuständigen Erbgesundheitsgerichte und Erbgesundheitsobergerichte 

 

Die für Zwangssterilisationen an der UFK bedeutendsten Erbgesundheitsgerichte wa-

ren das EGG Halle mit 568, das EGG Torgau mit 433 und das EGG Naumburg mit 

335 Beschlüssen. Einige Fälle wurden durch die Erbgesundheitsgerichte anderer Re-

gionen entschieden (Tabelle 2). Im Jahr 1936 arbeiteten in Deutschland 205 

Erbgesundheitsgerichte und 18 Erbgesundheitsobergerichte (8). 

 

EGG Beschlüsse 
Halle 568 
Torgau 433 
Naumburg 335 
Leipzig 6 
Dresden 2 
Magdeburg 2 
Stendal 2 
Aschersleben, Bautzen, Berlin, Chemnitz, 
Dessau, Erfurt, Gera, Jena, Kassel, Kleve, 
Lüneburg, Nordhausen, Potsdam, Sanger-
hausen, Sonneberg, Weißenfels, Wupper-
tal, Zwickau je 1 
keine Angabe 51 
Tabelle 2: Beschlussfassende Erbgesundheitsgerichte 

 

Aus 87 Krankenakten ließ sich ein Beschluss des Erbgesundheitsobergerichtes zur 

Ausführung der Zwangssterilisation entnehmen. Davon entschied das EGOG Naum-

burg 83 Fälle. Weiterhin sind zwei Beschwerden von Patientinnen an den Reichs-

kanzler Adolf Hitler aktenkundig. 

In 33 Krankenakten existieren Hinweise auf polizeiliche Überführung in die Klinik. 

 

5.2.6 Verwendete Diagnosen 

 

Die Verteilung der Diagnosen ist aus Diagramm 5 sowie aus Tabelle 3 ersichtlich. 

Die am häufigsten zur Sterilisation führende Diagnose war mit ca. 72% der Fälle 

Schwachsinn, zumeist als angeborener Schwachsinn bezeichnet. Dieser Begriff hatte 

viele Interpretationsmöglichkeiten. Im Kommentar zum GzVeN wird folgende Aus-

sage getroffen: „Wenn im Gesetz von angeborenem Schwachsinn gesprochen wird, 

so hat die Wahl des Wortes angeboren ihre Bedeutung darin, dass im Einzelfall nicht 
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regelmäßig der Beweis der Erblichkeit angetreten werden muss“ (36). In erster Linie 

zogen die Gutachter die Intelligenzprüfung zur Diagnosesicherung heran. Dafür 

nutzten sie den in der Verordnung zur Ausführung des GzVeN (116) als Anlage 5 a 

vorgegebenen Intelligenzprüfungsbogen oder ähnliche Fragen (Anlage 7). Auch ohne 

nachweisbaren Intelligenzdefekt konnte die Diagnose Schwachsinn verwendet wer-

den. In diesen Fällen fand oftmals der Begriff des moralischen Schwachsinns An-

wendung. Im Gesetzeskommentar heißt es dazu: „Mit größter Wahrscheinlichkeit 

liegt aber dann Schwachsinn vor, wenn der Betreffende nicht fähig ist, in einem ge-

ordneten Berufsleben seinen eigenen Unterhalt zu verdienen. [...] Ein solcher in einer 

krankhaften Anlage des Seelen- und Empfindungslebens beruhender Mangel der sitt-

lichen und sozialen Grundeinstellung ist nach der ärztlichen Erfahrung ebenso erbbe-

dingt und vererblich wie der intellektuelle Schwachsinn“ (36). Ein Runderlass des 

Reichsministers des Innern vom 18. Juli 1940 erweiterte die willkürliche Auslegung 

des Begriffs „Erbleiden“ indem „alle vererbbaren Leiden und Eigenschaften, die den 

Wert des Betroffenen gegenüber der Volksgemeinschaft beeinträchtigen“ darunter 

zusammengefasst wurden. Es wird besagt, dass „Schwachsinn“ im Sinne des Geset-

zes auch dann vorliegt, „wenn schwere Ausfälle auf dem Gebiet des Willens und des 

Trieblebens vorhanden sind“ (59, 91). 

Die zweithäufigst verwendete Diagnose war mit ca. 12% der Fälle die erbliche Fall-

sucht. Schizophrenie wurde in über 7% der Fälle angegeben. Die restlichen Diagno-

sen gliedern sich in zirkuläres Irresein, erbliche Taubheit, schwere erbliche Missbil-

dung, erbliche Blindheit, erblichen Veitstanz und schweren Alkoholismus auf. In 28 

Krankenakten wurde keine Diagnose vermerkt. (Tabelle 3) 

 27 



0

200

400

600

800

1000

1200

Anzahl

angeb.
Schwachsinn

erbliche Fallsucht Schizophrenie zirkuläres Irresein andere Diagnosen

 

Diagramm 5: Diagnosenverteilung 

 

Diagnose Anzahl absolut 

angeborener Schwachsinn 1021 

erbliche Fallsucht 176 

Schizophrenie 103 

zirkuläres Irresein 16 

erbliche Taubheit 35 

schwere erbliche Missbildung 26 

erbliche Blindheit 9 

erblicher Veitstanz 2 

schwerer Alkoholismus 1 

keine Angaben 28 

 

Tabelle 3: Diagnosen der 1417 Zwangssterilisierten (1398 Operationen und 19 Röntgenkastra-
tionen) 

 

Aus Tabelle 4 ist die absolute und relative Verteilung der einzelnen Diagnosengrup-

pen für jedes Jahr von 1934 bis 1945 ersichtlich. 
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Jahr ges. Schwach-

sinn 

erbliche 

Fallsucht 

Schizo-

phrenie 

zirkuläres 

Irresein 

andere Diagnosen 

bzw. keine Anga-

ben 

  abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

1934 154 113 73% 21 14% 10 7% 2 1% 8 5% 

1935 406 286 70% 56 14% 27 7% 5 1% 32 8% 

1936 296 221 75% 46 16% 13 4% 3 1% 13 4% 

1937 216 163 75% 20 9% 12 6% 1 0,5% 20 9% 

1938 118 80 68% 11 9% 12 10% 2 2% 13 11% 

1939 83 58 70% 10 12% 5 6% 2 2% 8 10% 

1940 32 24 75% 4 12% 3 9% 0 0% 1 3% 

1941 34 25 74% 3 9% 4 12% 0 0% 2 6% 

1942 34 19 56% 1 3% 11 32% 0 0% 3 9% 

1943 16 9 56% 3 19% 3 19% 0 0% 1 6% 

1944 23 20 87% 1 4% 2 9% 0 0% 0 0% 

1945 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 0 0% 

ges. 1417 1021 72% 176 12% 103 7% 16 1% 101 7% 

 

Tabelle 4: Diagnosenverteilung nach Jahren (relative Werte gerundet) 

 

5.2.7 Die ausführenden Operateure 

 

Professor Dr. Nürnberger sterilisierte auf operativem Weg 77 der 1398 Frauen. Die 

weiteren Gynäkologen, die zwangsweise Unfruchtbarmachungen im Zuge des 

GzVeN ausführten, werden in Tabelle 5 genannt. 

 

Name Anzahl Prozent 
Prof. Dr. Nürnberger 77 5,5 
PD OA Dr. Schultz 50 3,6 
OA Dr. Fikentscher 179 12,8 
OA Dr. Emmrich 33 2,4 
Dr. Martin 280 20,0 
Dr. Fuge 238 17,0 
Dr. Müller 206 14,7 
Dr. Junghans 238 17,0 
Dr. Otto 37 2,6 
Doz. Hildebrandt 28 2,0 
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Name Anzahl Prozent 
Dr. Tremel 29 2,1 
keine Angabe 3 0,2 
Tabelle 5: Operateure der 1398 Zwangssterilisierten 

 

 

6 Sterilisationsmethoden 
 

Der folgende Abschnitt beschreibt die verschiedenen Methoden, welche zur Sterilisa-

tion genutzt wurden. Dabei soll nur auf die im Zuge des GzVeN an der UFK ange-

wandten Verfahren eingegangen werden.  

 

6.1 Operative Sterilisation 

 

Im Gegensatz zur technisch einfacheren Verfahrensweise der operativen Unfrucht-

barmachung des Mannes, existierte in der Frauenheilkunde kein standardisiertes Ver-

fahren. In den dreißiger Jahren waren die Tubenunterbindung nach Madlener und die 

Keilexzision, d.h. die keilförmige Exstirpation des intramuralen Tubenabschnittes, 

übliche Operationen zur Sterilisation. Von diesen Operationsmethoden kamen 

zahlreiche Modifikationen zur Anwendung. Zu den seltener angewandten Methoden 

gehörten inguinale und abdominale Verlagerungsoperationen der Tuben. Obwohl 

beispielsweise 1934 bis 1935 Verlagerungsmethoden nach Menge, Ottow, Fuchs, 

Neller, Slemons u.a. etwas mehr als 20% der Sterilisierungsoperationen im Zuge des 

GzVeN ausmachten, fanden sie an der UFK keine weitere Anwendung (26, 108, 

109). Eine der gebräuchlichsten Operationen war dabei die inguinale Verlagerung 

der Tuben nach Menge. Sie wurde 1936 von Eymer als „das sicherste Verfahren für 

die dauernde Unfruchtbarmachung der Frau“ propagiert (26). 

Weiterhin ist zu erwähnen, dass vom Gesetzgeber Operationen mit 100%iger Sicher-

heit ohne Versagerrisiko wie Adnexexstirpationen aufgrund der dann fehlenden Hor-

monbildung verboten waren. Es heißt in den Ausführungsbestimmungen, dass „die 

Unfruchtbarmachung in der Weise erfolgen soll, dass ohne Entfernung der Hoden 

oder der Eierstöcke die Samenleiter oder Eileiter verlegt, undurchgängig gemacht 

oder durchtrennt werden“ (109, 116). Auch sollte beispielsweise die Hysterektomie 

als Sterilisationsoperation für Erbkranke, von Boeters als Methode der Wahl be-
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schrieben, unterbleiben, da sie einen zu großen operativen Eingriff für die Patientin 

bedeutet, der mit größeren Komplikationswahrscheinlichkeiten behaftet ist. Die Mor-

talitätsrate der Hysterektomie betrug 1936 auch bei hervorragenden Operateuren 

(109) noch immer 2-3%. Als ein Argument gegen diese große Operation führte v. 

Mikulicz-Radecki an, dass er es, wie auch Kayser und Ottow, nicht „mit seinem 

ärztlichen Gewissen vereinbaren kann“, den Patienten einen so schweren Schaden 

zuzufügen, den sie bei Ausfall der monatlichen Regelblutung erleiden (109). Im 

Gegensatz dazu mahnt Albrecht 1936 in den Anleitungen zur Sterilisation der Frau 

aus medizinischen Gründen, dass „die Unfruchtbarmachung auch für das ärztliche 

Gewissen eine nicht zu unterschätzende Belastung darstellt“. Weiterhin schrieb er: 

„Einmal muss man sich klar machen, dass die Dauersterilisation ein schwerer und 

naturwidriger Eingriff in die weibliche Persönlichkeit ist, denn es wird dadurch die 

Erfüllung des Muttertriebes, der eine der mächtigsten Grundlagen der Weiblichkeit 

ausmacht, ein für allemal unmöglich gemacht, ohne dass der Trieb selber zerstört 

wird. Daraus ergibt sich die Möglichkeit tragischer seelischer Konflikte. In zweiter 

Linie muss mit postoperativen Komplikationen und auch Todesfällen gerechnet 

werden.“ (1) 

Selbst in seinem Lehrbuch für Gynäkologische Operationen von 1962 hegt v. Miku-

licz-Radecki, damals Ordinarius an der FU Berlin, keinerlei Zweifel an der Berechti-

gung der eugenischen Sterilisationen. Er wartete nur noch auf die neue Erarbeitung 

der rechtlichen Grundlagen (108). 

 

6.1.1 Madlenersche Tubenquetschung 

 

Das Verfahren nach Madlener, das von ihm 1910 als Modifikation der von Friede-

mann 1906 durchgeführten einfachen Tubenquetschung mit gleichzeitiger Ligatur 

der gequetschten Stelle erprobt und 1919 erstmals von ihm beschrieben wurde, sollte 

durch Bildung einer festen Narbe im Verlauf des intraabdominalen Tubenabschnittes 

die Sterilität herbeiführen (26, 108, 109). Der Zugangsweg zu den Tuben wird meist 

über eine Laparotomie geschaffen, wobei hier gewöhnlich der suprasymphysäre 

Querschnitt nach Pfannenstiel angewandt wird. Seltener werden kleine Längs-

schnitte, ein subumbilikaler Bogenschnitt im Wochenbett oder auch Inguinalschnitte 

wie beispielsweise bei einer Herniotomie durchgeführt. Der vaginale Zugangsweg 

über eine Kolpozöliotomie ist nur bei mobilem Uterus zu empfehlen und kann bei 
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Nulliparae und Virgines nur eingeschränkt durchgeführt werden. In seinem Buch 

über die Praxis der Sterilisationsoperationen von 1936 erwähnt v. Mikulicz-Radecki 

als Hauptvorteil einer vaginalen Operation das durch fehlende sichtbare Wunden 

bedingte Unwissen der Patientinnen über den stattgefundenen Eingriff (109). Nach 

einer statistischen Auswertung von 5559 operativen Sterilisationen zwischen 1934 

und 1935 wurde an deutschen Frauenkliniken in 37,4% der Fälle die Methode nach 

Madlener angewendet (109). Von diesen 5559 Operationen wurde in 82,4%  die 

abdominale, in 12,9% die inguinale und in 4,7% der Fälle die vaginale Vorgehens-

weise gewählt (109). 

Bei der Sterilisation nach Madlener wird nach Vorziehen des Uterus mit stumpfen 

Klemmen am Ligamentum rotundum die Tube im mittleren Drittel mit einer Pinzette 

angehoben und die so entstandene Schlaufe und dazugehörige Mesosalpinx mit einer 

anatomischen Klemme gequetscht, so dass jeder der gequetschten Tubenschenkel 

etwa 1,5 cm lang ist (Abbildung 7). 

 

 
Abbildung 7: Elevierte Tubenschleife bei Operation nach Madlener (109) 

 

Eine spezielle Tubenquetsche nach Ohligmacher (Abbildung 8) wird von v. Miku-

licz-Radecki 1936 (109) beschrieben. Diese kann eine ausreichende Druckwirkung 

entfalten, damit das gequetschte Gewebe papierdünn und lichtdurchlässig wird. 

Durch fehlende Riefelung des Instrumentes kommt es zu keiner Beschädigung des 
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Tubenrohrs. Deswegen wird nicht die Entstehung einer Tuben-Peritonealfistel provo-

ziert, welche eine Befruchtung zulassen könnte.  

 

 
Abbildung 8: Tubenquetsche nach Ohligmacher (109) 

 

Anschließend legt man in die Quetschfurche eine Ligatur hinein, die fest angezogen 

werden muss, dabei aber nicht das Tubenlumen durchschneiden darf (Abbildung 9). 

 

 
Abbildung 9: Um die Quetschfurche wird ein Faden gelegt und geknotet. (109) 

 

Die nachfolgende Deckung der Ligaturstelle mit dem Ligamentum rotundum und 

dem zwischen Tube und Ligamentum rotundum befindlichen Peritoneum wird we-

gen der Gefahr der Adhäsionsbildung durchgeführt und schon 1928 von Walthard als 

Verbesserung der Madlenerschen Methode eingeführt (26, 109). 

Zahlreiche Modifikationen wurden auch von  v. Mikulicz-Radecki beschrieben, von 

denen hier nur die doppelte Quetschung und Unterbindung der Tuben in zwei Etagen 

nach A. Mayer und die doppelte Ligatur der gequetschten Stelle nach Martius, Krab-

bel, oder Naujoks erwähnt werden, da sie auch im untersuchten Krankengut gefun-

den wurden (109). 

Aufgrund der relativ hohen Versagerquote, die mit ca. 0,5% angegeben wird, räum-

ten v. Mikulicz-Radecki , Fikentscher  und auch Madlener selbst ein (108, 109), dass 

die Methode der Keilexzision sich als sicherer erwiesen hat. Die spontane Reanasto-
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mosierung der Tubenenden durch Fistelbildung wird als Ursache der Versager ange-

nommen. Trotzdem wurde die Sterilisation nach Madlener, gerade wegen ihrer 

technischen Einfachheit bevorzugt. Das betraf vor allem Patientinnen, bei denen der 

Eingriff auf ein Minimum reduziert werden musste, beispielsweise durch Kontrain-

dikationen zu lang andauernden Narkosen bei bestehenden Herzerkrankungen. 

 

6.1.2 Keilexzision 

 

Die Keilexzision war neben der Madlenerschen Tubenquetschung ein häufig ange-

wandtes Sterilisationsverfahren.  

Die keilförmige Exzision des intramuralen Tubenabschnittes bei Belassung der Rest-

tube bzw. die Keilexzision aus dem Uterus mit Exstirpation der Tuben erfreute sich 

1936 noch einer sehr großen Beliebtheit,  wie aus einer Umfrage an 47 Frauenklini-

ken (109) hervorgeht. Danach wurden 38,8% der Frauen (11,0% mit Exstirpation der 

Tuben, 27,8% mit Belassung der Resttube) von insgesamt 5559 Patientinnen nach 

dieser Methode sterilisiert. Die Lehrbücher für gynäkologische Operationen aus der 

heutigen Zeit beschreiben sie aber nicht mehr. In der Literatur (109) werden die To-

talexstirpation der Tube und die alleinige Exzision des Tubenwinkels als ein Opera-

tionsverfahren zusammengefasst, da die Unfruchtbarkeit nur sichergestellt ist, wenn 

auch das intramurale Tubenstück weitestgehend mitentfernt wurde, so dass der Ent-

fernung der Resttube keine große Bedeutung zukommt (26). 

Keine Verbesserung gegenüber der tiefen Keilexzision bieten die Methoden nach 

Thiessen, Peitmann, Labhardt, Liepmann, Kulenkampff, Scheffzek u.a., die sich mit 

der Entfernung des durch den Uterus verlaufenden Tubenabschnittes befassen (26). 

Der Zugangsweg zu den Tuben ist bei den Verfahren nach Madlener und der Keilex-

zision gleich. Bei dem Verfahren der Keilexzision wird mit mehreren scharfen 

Klemmen die Tube gefasst, so dass sich ihre Mesosalpinx entfaltet. Das Absetzen 

über mehrere Klemmen geschieht in der Weise, dass die Gefäßversorgung für das 

Ovar nicht geschädigt wird (Abbildung 10). 
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Abbildung 10: Anlegen der ersten Klemme in die entfaltete Mesosalpinx bei der Keilexzision. 

(109) 

 

Wenn nach Absetzen der Mesosalpinx die Uteruskante erreicht ist, wird der intramu-

rale Tubenanteil keilförmig exzidiert, indem man das Messer senkrecht zum Fundus 

hält. Damit durch den möglicherweise geschlängelten intrauterinen Verlauf der Tube 

bzw. durch Lageveränderungen bei Vorziehen des Uterus auch wirklich keine 

Tubenanteile intrauterin zurückbleiben, wird eine ovuläre Umschneidung empfohlen. 

Dieser Schnitt sollte eine Tiefe von 2 cm in Richtung Fundusmitte aufweisen 

(Abbildung 11) und an der oberen Funduskante beginnen (26, 108, 109). 

 

 
Abbildung 11: Keilförmige Exzision des intramuralen Tubenabschnittes. (109) 
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Der Operateur sollte sich anschließend vergewissern, dass der intramurale Tubenab-

schnitt im herausgeschnittenen Gewebsstück enthalten ist und eventuell eine histolo-

gische Untersuchung veranlassen.  

Zur Vermeidung einer stärkeren Blutung aus den Ästen der Arteria uterina an der 

Stelle des Tubenabganges wird eine tiefe Umstechung empfohlen. Der Verschluss 

der Uteruswunde erfolgt über Einzelknopfnähte, bei Eröffnung des Uteruskavums in 

zwei Reihen. Die Klemmen an der Mesosalpinx werden durch Umstechungen ersetzt. 

Die Wunde wird ähnlich dem Verfahren nach Madlener mit Peritoneum gedeckt, 

wobei das Blasenperitoneum für die Uteruswunde und das Ligamentum rotundum 

für die Gewebsstümpfe der Mesosalpinx verwendet werden. 

Bei Belassung der Resttube und alleiniger Exstirpation des intramuralen Tubenab-

schnittes wird nach Vorziehen des Uterus an den Ligamenta rotunda eine scharfe 

Klemme am isthmischen Teil der Tube, etwa 1 cm von der Uteruskante entfernt, ge-

setzt. Davor wird der von der Mesosalpinx gelöste Tubenabschnitt, wie oben be-

schrieben, keilförmig aus dem Fundus exzidiert. Zum Abschluss erfolgt ebenfalls die 

Umstechung und die peritoneale Deckung (Abbildungen 12, 13).  

 

 
Abbildung 12: Der Uterus ist am Lig. rotundum hervorgezogen, das intramurale Tubenstück 
mit einem Stück der Pars isthmica exstirpiert. Verschluss der Wunde mit Einzelknopfnähten. 

(109) 
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Abbildung 13: Das Lig. rotundum ist mit Einzelknopfnähten schleifenförmig auf die Uterus-

wunde aufgenäht. Der Tubenstumpf wird hinter dem Band versteckt. (109) 

 

Intrauterine Schwangerschaften wurden nach Keilexzision in der Literatur vor allem 

dann häufiger beschrieben, wenn der intramurale Tubenabschnitt in ungenügender 

Weise entfernt worden ist und weiterhin eine Verbindung von Uterushöhle und 

Bauchhöhle besteht, unabhängig vom Vorhandensein der Resttube.  

 

6.1.3 Zwangssterilisationen mit zusätzlicher Schwangerschaftsunterbrechung 

 

Im Gesetz zur Änderung des GzVeN vom 26. Juni 1935 ist nach § 10 auch die Unter-

brechung einer bestehenden Schwangerschaft zum Zeitpunkt der Sterilisation mit 

Einwilligung der Schwangeren erlaubt (122). Nach der vierten Verordnung zur 

Ausführung des GzVeN vom 18. Juli 1935 (119) sollen die Unterbrechung der 

Schwangerschaft nach § 10a des GzVeN und die Unfruchtbarmachung nach Mög-

lichkeit gleichzeitig durchgeführt werden. 

Das Schwangerschaftsalter bestimmt meist die Vorgehensweise. So wird die Unter-

brechung bis zum 2. Schwangerschaftsmonat durch eine Kürettage kombiniert mit 

einer vaginalen Sterilisationsoperation und ab dem 3. Schwangerschaftsmonat über 

den sogenannten kleinen Kaiserschnitt (Sectio parva) bei einer Laparotomie in Kom-

bination mit der Madlenerschen Tubenquetschung oder der Keilexzision empfohlen 

(26, 109). 
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6.2 Sterilisation durch Strahlenbehandlung 

 

Die fünfte Verordnung zur Ausführung des GzVeN vom 25. Februar 1936 (Abschnitt 

3.2) ermöglichte eine Unfruchtbarmachung der Frau zum Zwecke der Verhütung erb-

kranken Nachwuchses durch Strahlenbehandlung (120). Von den beiden 

Bestrahlungsmöglichkeiten Röntgen oder Radium wird jedoch der Radiumbestrah-

lung der Vorzug gegeben. Durch die Anwendung von Radium erfolgt die Ausschal-

tung der Eierstöcke schonender und die Uterusschleimhaut wird sofort zerstört. Da-

mit ist schon unmittelbar nach der Bestrahlung keine Schwangerschaft mehr mög-

lich, während in den ersten Monaten nach Röntgenkastration noch eine Konzeption 

erfolgen kann (109). Eine Folge dieser Behandlung war immer eine Kastration, also 

ein Ausfall der hormonellen Produktion mit den dazugehörigen Symptomen. 

Die durchschnittlich verwendete Dosis bei der Röntgenkastration betrug 300 rad. Da-

bei wurde die einzeitige Behandlung (z.B. 2 Sitzungen an aufeinanderfolgenden Ta-

gen möglich) der mehrzeitigen Bestrahlung mit Pause von ca. 6 Wochen vorgezogen 

(26, 85). 

Die Kastration durch radioaktive Substanzen wurde zumeist durch intrauterine Ein-

lage von Radium oder Mesotherium (Zerfallsprodukt des Radiums) verursacht. Nach 

Sondierung des Uterus und Zervixdehnung bis ca. Hegar 8 erfolgte die Einlage von 

50 mg Element radioaktiver Substanz, welche 50 Stunden intrauterin verblieb. Die 

verabreichte Dosis von 2500 Milligramm-Element-Stunden (mgelh) führt zu einer 

sicheren Sterilisierung (26). 

Die durch Röntgenbestrahlung behandelten Frauen waren gezwungen, sich drei Kon-

trolluntersuchungen, 7, 12 und 52 Wochen nach der Behandlung, zu unterziehen (36, 

120). 

 

6.3 Auswertung der Sterilisationsmethoden an der Universitäts-Frauenklinik 

Halle von 1934 bis 1945 

 

In der UFK wurden zwischen 1934 und 1945 nach dem GzVeN 1448 Frauen zur 

Zwangssterilisation stationär aufgenommen. Der durchschnittliche stationäre Aufent-

halt dauerte 15 Tage, davon betrug die postoperative Liegezeit durchschnittlich 13 

Tage. Der größte Teil der Unfruchtbarmachungen erfolgte auf operativem Weg. Eine 

Röntgenkastration wurde nur in wenigen Fällen durchgeführt. (Tabelle 6) 
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Prozedur Anzahl absolut Anzahl in Prozent 
operative Sterilisation 1398 96,6 
Röntgenkastration 19 1,3 
nicht durchgeführte Sterilisation 31 2,1 
Tabelle 6: Durchführung der Zwangssterilisation an 1448 im Zuge des GzVeN stationär aufge-
nommenen Frauen 1934-1945  

 

Im Vergleich zu den 1417 zwangsterilisierten Frauen wurden im gleichen Zeitraum 

31 Patientinnen aus einer wirklichen medizinischen Indikation und mit deren Einver-

ständnis sterilisiert. Diese werden im folgenden Kapitel nicht einbezogen. 

Eine statistische Auswertung des Zugangsweges, ob per laparotomiam oder per vagi-

nae, kann nicht erfolgen, da bei den sehr kurzgefassten Operationsberichten nicht in 

jedem Fall eine Aussage getroffen wurde. Es zeichnet sich aber eine Bevorzugung 

der Laparotomie ab. Eine vaginale Vorgehensweise wurde nur in ca. 2% der Fälle 

dokumentiert. 

 

6.3.1 Madlenersche Methode 

 

Das am häufigsten angewandte Verfahren im untersuchten Material ist mit 71,3% der 

operativen Unfruchtbarmachungen (Abbildung 20) die Methode nach Madlener. 

Die meisten Eingriffe erfolgten nach der klassischen Art (Abschnitt 6.1.1). In weni-

gen Fällen kam eine Modifikation der Madlenerschen Methode, meist die doppelte 

Quetschung und Unterbindung der Tuben in zwei Etagen, zur Anwendung. Bei mehr 

als 800 dieser Operationen handelte es sich um einfache Sterilisationen. In einigen 

anderen Fällen wurde gleichzeitig eine Schwangerschaft unterbrochen oder zusätzli-

che Operationen wie Herniotomie, Antefixation, Abrasio o.ä. mit durchgeführt. Bei 

einer Frau kam es zu einer Kombination des Madlener-Verfahrens mit einer Son-

derform, der Einnähung der Tuben in den Leistenkanal. (Abbildung 14) 
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137 Fälle
13,7%

Sterilisation
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1 Fall
0,1%

Verfahren nach Madlener
997 Fälle

 
Abbildung 14: Sterilisationen nach Madlener und Modifikationen 

 

In den untersuchten Krankenakten sind, ohne dass eine reguläre Nachuntersuchung 

der sterilisierten Patientinnen vorgenommen wurde, 4 Fälle beschrieben, bei denen 

eine Schwangerschaft nach durchgeführter Madlenerscher Operation nachgewiesen 

werden konnte. In einem Fall war das Verwechseln von Ligamentum rotundum mit 

der Tube die Ursache für die spätere Konzeption. Das bedeutet eine Versagerquote 

von 0,40%. Es ist aber anzunehmen, dass Frauen, die gegen ihren Willen unfruchtbar 

gemacht wurden und später trotzdem schwanger geworden sind, sich nicht bei einem 

Arzt vorgestellt haben, der diese Schwangerschaft möglicherweise angezeigt hätte. 

Vermutlich war die Rate der Versager bei Zwangssterilisationen höher als aus den 

Akten ersichtlich ist. 

 

6.3.2 Keilexzision 

 

Das zweithäufigst durchgeführte Sterilisationsverfahren war mit 26,6% der Operati-

onen die Keilexzision (Abbildung 20). 

Von insgesamt 372 Eingriffen dieser Art erfolgten fast alle nach der klassischen Me-

thode (Abschnitt 6.1.2) der Keilexzision und nur einzelne nach einer modifizierten 

Variante. Dabei hatte der Operateur die distalen Tubenenden noch zusätzlich mit 

einer Seidenligatur unterbunden. 

Da die Operationsberichte, wenn sie in den Krankenakten zu finden waren, meist 

sehr kurz gehalten waren, muss eine statistische Auswertung, ob die Tube nur zum 

Teil oder im Ganzen exstirpiert wurde, unterbleiben. In einigen Fällen hat der Ope-

rateur mit einem Catgutfaden, der durch die Uterusmuskulatur gelegt wurde, die auf-
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steigenden Uterusgefäße unterbunden und somit die Keilexzision ohne Blutverlust 

durchführen können. 

Nur in wenigen Fällen wurde die Sterilisationsoperation mit einer Interruptio kombi-

niert oder durch zusätzliche Operationen erweitert. (Abbildung 15) 

 

klassische Art
369 Fälle

99,2%

modifizierte Art
3 Fälle
0,8%

einfache Sterilisation
315 Fälle

84,7%

Sterilisation + Interruptio
39 Fälle
10,5%

Sterilisation + zusätzliche Operation
18 Fälle

4,8%

Keilexzision
372 Fälle

 
Abbildung 15: Sterilisationen durch Keilexzision und Modifikationen 

 

Hinweise auf eine anschließende histologische Kontrolle des exstirpierten Tubenan-

teils sind aus dem Aktenmaterial nicht ersichtlich. Die sich aus der Auswertung der 

Krankenakten von 1934-1945 ergebende Versagerquote lag bei 1,34%, auch bei To-

talexstirpationen von Tuben. Diese Zahl erscheint sehr hoch, nachdem die Gynäkolo-

gen in der damaligen Zeit gerade diese Methode als sehr sicher propagierten (109). 

Im Vergleich dazu lag die Rate der erneuten Schwangerschaften nach Madlenerscher 

Operation nur bei 0,40%. 

Auch Professor Dr. L. Nürnberger hielt 1936 die Operationsmethode der Keilexzi-

sion (109) für das sicherste Sterilisationsverfahren. Er hat als Operateur 5,5% aller 

Sterilisationen durchgeführt, davon nur 11,7% über eine Keilexzision und 85,7% 

nach der Madlenerschen Methode, obwohl er in einer Publikation (109) der Keilex-

zision den Vorrang gab. 

In einer Stellungnahme (Abbildung 16) vom 13. September 1944, aufgrund einer 

Schwangerschaft nach Keilexzision im Jahre 1935, schrieb die UFK an den städti-

schen Amtsarzt, dass sie die Methode der Keilexzision für unzweckmäßig hält, da 

durch Sekundärheilung an der Pars interstitialis eine Kommunikation mit der Bauch-

höhle erneut gegeben ist und schon wiederholt Schwangerschaften beobachtet wur-

den. 
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Abbildung 16: Auszug aus einer Stellungnahme an das Städtische Gesundheitsamt Halle (ohne 
Unterschrift) 

 

Bei 23 Operationen (1,6%) wurden die Keilexzision und die Methode nach Madlener 

kombiniert (Abbildung 20), das heißt jede Tubenseite nach einem anderen Verfahren 

unterbunden, was meistens durch erst intraoperativ aufgefallene Besonderheiten be-

dingt war. So wurde beispielsweise im Anschluss an eine Madlener-Sterilisation, bei 

welcher der Seidenfaden das Tubenlumen durchschnitten hatte, zusätzlich eine 

Keilexzision auf dieser betreffenden Seite durchgeführt. In der Regel nutzte man bei 

bestehender Schwangerschaft das Verfahren nach Madlener, auch bei bekannter ein-

geschränkter Sicherheit bedingt durch die Gravidität, da die Keilexzision am gravi-

den Uterus eine große Blutungsgefahr in sich birgt. In einigen Fällen konnte eine 

geplante Sterilisationsmethode durch entzündliche Adnexprozesse und Verwachsun-

gen der Tuben nicht auf beiden Seiten realisiert werden, eine Kombination der Ope-

ration nach Madlener mit einer Keilexzision war dann Methode der Wahl. 

Bei der Betrachtung des Verhältnisses der beiden Sterilisationsverfahren (Madle-

ner/Keilexzision) fällt auf, dass 1934 noch doppelt so viele Eingriffe per Keilexzision 

durchgeführt wurden, was sich schon im Jahre 1935 änderte und bei 1,4:1 lag. Es ist 

anzunehmen, dass die Einfachheit der Operation nach Madlener und der geringere 

zeitliche Aufwand diese Methode bei steigenden Sterilisationszahlen zur bevorzugten 

Operationsart werden ließ. Die Dauer der Operationen war in den untersuchten Akten 

nicht immer angegeben. Aus einzelnen Operationsberichten ging hervor, dass die 

Sterilisation nach Madlener nur wenige Minuten dauerte. (Abbildung 17) 
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Abbildung 17: Operationsbericht über eine Sterilisation 

 

Die quantitative Verteilung dieser beiden Operationsmethoden ist aus Diagramm 6 

ersichtlich. 
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Diagramm 6: Verhältnis Operationen nach Madlener/ Keilexzision  

1 Gesamt 

2 Madlener 

3 Keilexzision 

 

Seit 1939 wurden nur noch 5 von 218 durchgeführten Zwangssterilisationen über 

eine Keilexzision durchgeführt. 
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6.3.3 Zusatzoperationen 

 

Während 163 Sterilisationsoperationen wurden noch zusätzlich bestehende Anoma-

lien behoben bzw. Zusatzeingriffe durchgeführt. Davon waren 112 Abrasiones, die 

bei sich nicht bestätigtem Verdacht auf Frühgravidität ausgeführt wurden. Zusätz-

liche Eingriffe, die sich erst unter der Operation als notwendig erwiesen haben, sind 

in 62 Fällen (4,4% der operativen Zwangssterilisationen) durchgeführt worden, 

davon 11 in Kombination mit einer „vorsorglichen Abrasio“. Dazu gehören bei-

spielsweise Adnexexstirpationen bei tumorösen Veränderungen, Zystenausschälun-

gen oder -stichelungen, Antefixationsoperationen nach Doléris oder Baldy-Franke 

bei Retroflexio uteri, Herniotomien bei bestehendem Leistenbruch, Myomabtragung, 

Dammplastik, Lösung von Verwachsungen und eine Portio-PE. In einem Fall wurde 

nach Bekanntwerden einer Schwangerschaft trotz vorheriger Sterilisation eine 

Perflatio vor erneuter Keilexzision durchgeführt. In je einem Fall wurde eine zusätz-

liche Abrasio bzw. Adnexexstirpation durchgeführt, damit die Uterusschleimhaut 

einer anderen Frau implantiert bzw. die Adnexe transplantiert werden konnte. Seit 

Kriegsbeginn 1939 erfolgten keine Erweiterungen der Sterilisationsoperation durch 

nicht unbedingt wichtige Zusatzeingriffe wie beispielsweise bei Antefixationen oder 

Herniotomien im untersuchten Aktenmaterial. 

 

6.3.4 Gleichzeitige Schwangerschaftsunterbrechung 

 

In der Zeit von 1935 bis 1945 wurden bei 86 Sterilisationsoperationen gleichzeitig 

Schwangerschaften (6,2% der operativen Unfruchtbarmachungen) unterbrochen 

(Abbildung 20). Dabei ist in 76 Krankenakten (88,4%) ein Einwilligungsschreiben 

zur Interruptio, von der Patientin selbst unterschrieben, vorhanden. 

 

 
Abbildung 18: Einwilligung zur Interruptio aus einer Krankenakte 
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In 9 Krankenakten (10,5%) ist kein Hinweis auf eine Einwilligung oder Ablehnung 

der zusätzlichen Interruptio dokumentiert.  

Dass die Schwangerschaft ohne Einwilligung der Patientin unterbrochen wurde, ist in 

einer Krankenakte (1,2%) vermerkt. Eine Rechtfertigung der ausgeführten Interruptio 

ist dem Operationsbericht beigefügt (Abbildung 19). 

 

 
Abbildung 19: Operationsbericht über eine Sectio parva bei einer erst in situ entdeckten 
Schwangerschaft 

 

Aber auch in 49 Fällen (3,5% der Operationen) ist ebenfalls ein solches Einwilli-

gungsschreiben beigelegt, obwohl anamnestisch kein Verdacht auf eine Gravidität 

bestand und auch keine Interruptio oder Abrasio durchgeführt wurde. Man kann 

vermuten, dass sich die Gynäkologen für den Fall einer zufällig intraoperativ ent-

deckten Schwangerschaft absichern wollten, um gleichzeitig die Interruptio durch-

führen zu können. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass einige Genitaluntersuchun-

gen erst unter Narkose ausgeführt wurden, einerseits aus Zeitmangel, andererseits um 

den Protest der nicht freiwillig anwesenden Frauen zu umgehen, was auch von Ernst 

Horstmann in seiner Dissertation 1938 (47) so beschrieben wird. In einer Unterlage 

vermerkte der aufnehmende Gynäkologe: „Da die Patientin sich weigert, soll in Nar-

kose untersucht werden.“ Von allen 1398 operierten Frauen wurde bei 15 (1,1%) erst 

unter der Operation eine bestehende Gravidität festgestellt. Darunter befanden sich 
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auch Schwangerschaften im sechsten Monat. Das lässt auf eine nicht immer präope-

rativ durchgeführte gynäkologische Untersuchung schließen. Von diesen 15 intraope-

rativ festgestellten Graviditäten erfolgte in 7 Fällen (8,1% der zusätzlichen Interrup-

tiones) in gleicher Sitzung ein Abbruch der Schwangerschaft. 

Eine schriftliche Ablehnung zur Interruptio, bei bis dato noch nicht bekannter 

Schwangerschaft, lag in 8 Krankenakten der 1398 (0,6%) operierten Frauen vor. 

Nach erfolgter Schwangerschaftsunterbrechung ist meist das Geschlecht und die 

Länge der Frucht in den Krankenakten vermerkt (Diagramm 7). Die Feten waren bei 

9 (10,5%) der erfolgten Abbrüche schon über 30 cm lang, in einem Fall sogar 40 cm, 

was auf ein Schwangerschaftsalter in diesen Fällen von mehr als 24 Wochen schlie-

ßen lässt. Nach der Ahlfeld-Haaseschen Regel, gerechnet nach 10 Schwangerschafts-

monaten von je 28 Tagen, entspricht eine Größe von 30 cm dem sechsten und bei 35 

cm Länge dem siebentem Schwangerschaftsmonat. Keine Angaben zur Größe des 

Feten wurden in 47,7% gemacht und das fetale Gewicht war nur einmal mit 840 

Gramm angegeben. 
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Diagramm 7: Größe der Feten bei gleichzeitig zur Zwangssterilisation durchgeführtem Schwan-
gerschaftsabbruch 

 

Die Interruptio wurde als Sectio parva (84,9%), Sectio caesarea (2,3%), Kürettage 

(9,3%) oder Weheninduktion nach Zervixdehnung und Einlegen von Laminariastif-

ten (2,3%) ausgeführt (Diagramm 8). In 1,2% der Fälle wurde die Methode nicht ver-

merkt. 
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Diagramm 8: Art des Schwangerschaftsabbruchs bei Sterilisation nach GzVeN  

 

Um eine eventuell bestehende Frühschwangerschaft nicht zu übersehen, ist bei 112 

operierten Frauen (8,0%) eine zusätzliche Abrasio durchgeführt worden, die keinen 

Hinweis auf Schwangerschaften ergeben hatte. Dabei sind vaginale Vorgehenswei-

sen ebenso wie Fundusquerschnitte zur Abrasio vermerkt. Von diesen 112 Patientin-

nen hatten 33 (29,5%) eine Einwilligung zur Unterbrechung einer eventuell 

bestehenden Schwangerschaft unterschrieben. 79 der Eingriffe (70,5%) sind ohne 

Hinweis auf Einwilligung oder Ablehnung ausgeführt worden. Ab dem Jahr 1939 

sind bei fast allen Sterilisationen „vorsorgliche“ Abrasiones durchgeführt worden. 

Für nicht durchgeführte zusätzliche Abrasiones sind im Operationsbericht meist 

Gründe angegeben (z.B. „z.Zt. menses“). 

 

6.3.5 Seltene Sterilisationsoperationen 

 

Auf die nur in 6 Fällen (0,4% der operativen Zwangssterilisationen) durchgeführten 

seltenen Sterilisationsoperationen (Abbildung 20) soll hier nicht im Detail einge-

gangen werden, da auch nicht in jedem Fall der ausführliche Operationsbericht in 

den Krankenakten zu finden ist. Dazu gehören beispielsweise die supravaginale 

Uterusamputation, welche in zwei Fällen erfolgte, die Exzision des Fundus uteri und 

die Knotung der Tuben. 
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Abbildung 20: Übersicht über die Sterilisationsverfahren 

 

6.3.6 Röntgenkastration 

 

Im Zeitraum von 1936 bis 1945 fand bei 19 Frauen (1,3% der Zwangssterilisierten) 

die Röntgenbestrahlung zur Kastration Anwendung (Abbildung 20), bei 10 Frauen 

im Alter unter 38 Jahren, da eine Operation aus gesundheitlichen Gründen nicht aus-

geführt werden konnte. Die Bestrahlung erfolgte an zwei oder drei aufeinanderfol-

genden Tagen. Hinweise auf eine Kontaktbehandlung mit Radium gibt es im vorhan-

denen Aktenmaterial nicht, obwohl in der UFK zu dieser Zeit regelmäßig Karzinom-

behandlungen damit erfolgten und die Klinik zu dieser Art der Unfruchtbarmachung 

im Zuge des GzVeN ermächtigt war (36, 120). 

Ob die gesetzlich vorgeschriebenen Nachuntersuchungen durchgeführt wurden, ist 

nur bei 4 Frauen dokumentiert. 2 Patientinnen sind schon nicht zum ersten verein-

barten Termin erschienen und bei 13 Frauen lag über die Nachuntersuchung kein 

Vermerk vor. 

 

6.3.7 Komplikationen nach Sterilisation 

 

Komplikationen während oder nach Zwangssterilisationen durch Operation oder Be-

strahlung stellten sich bei 71 Patientinnen (5,0%) ein. Dabei sind Fieber als alleiniges 

Symptom, Wundheilungsstörungen, Erkrankungen der Atemwege wie Angina, Bron-
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chitis und Pneumonie, Narkose- und Kreislaufstörungen wie Kreislaufstillstand und 

intraoperative Asphyxie, postoperative Erregungszustände, Erkrankungen des ablei-

tenden Harnsystems wie Pyelitis und Zystitis, Uterusperforation, Thrombose und an-

dere, wie beispielsweise Darmverletzungen, zu nennen. Ein letaler Ausgang ist bei 

drei Frauen (0,21%), ausschließlich nach operativer Sterilisation, vermerkt worden. 

Eine dieser Patientinnen verstarb noch am OP-Tag aufgrund akuter Kreislaufinsuffi-

zienz. Die beiden anderen Frauen wurden wegen Unruhezuständen in die Universi-

tätsnervenklinik verlegt. Sie verstarben dort an den Folgen eines epileptischen Däm-

merzustandes bzw. an einer Pneumonie. 

Das entspricht einer vergleichsweise geringen Mortalitätsrate. In der Mitteilung vom 

Reichs- und Preußischen Minister des Innern an die Regierungspräsidenten vom 15. 

Juli 1935 lag die ermittelte Mortalitätsziffer nach Sterilisationen bei Frauen bei 

0,45% (59). Möglicherweise sind aber durch frühzeitige Verlegung in andere 

Abteilungen nicht alle der letalen Verläufe in den Krankenakten vermerkt. Es wird 

angenommen, dass die Sterbeziffer dadurch niedriger erscheint. Eine Sterilisations-

methode, bei der eine signifikant höhere Komplikationsrate auffällt, lässt sich nicht 

ermitteln. Die quantitative Verteilung der verschiedenen Komplikationsformen ist 

aus Tabelle 7 ersichtlich. 

 

Komplikation Anzahl absolut 

Fieber als alleiniges Symptom 9 

Wundheilungsstörungen 10 

Erkrankungen der Atemwege 19 

Erkrankungen der Harnwege 6 

Uterusperforation 2 

Erregungszustände p.o. 5 

Narkose- und Kreislaufstörungen 9 

Thrombose 1 

Tod 3 

andere 7 

gesamt 71 

Tabelle 7: Komplikationen bei 1417 durchgeführten Zwangssterilisationen 
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7 Darstellung einzelner Schicksale und Interviews mit Überlebenden 
 

Im folgenden Kapitel sollen Erinnerungen von drei zwangssterilisierten Frauen über 

50 Jahre nach dem Ereignis dargestellt werden. Zwei davon sind an der UFK operiert 

worden. Zwei weitere Frauen, die an der UFK zwangsweise sterilisiert wurden, woll-

ten über ihre Erinnerungen nicht sprechen. Eine Verdrängung des Erlebten und auch 

Schamgefühl über die erfahrene Ausgrenzung werden als Ursache vermutet. Der 

Kontakt zu Gertrud B. kam zu Stande, weil die Betroffene sich nach einer Presse-

mitteilung im Oktober 1996 schriftlich an die UFK wandte. In den weiteren Fällen 

ließ sich der aktuelle Wohnort der Opfer durch Schriftverkehr in den Krankenakten 

bzw. mit Hilfe der ehemaligen Nachbarn an der alten Anschrift ermitteln.  

Im Anschluss werden andere Beispiele persönlicher Schicksale, die den Krankenak-

ten zu entnehmen waren, geschildert. 

 

7.1 Interviews 

 

Am 10.01.1944 wurde die Landarbeiterin Gertrud B., damals 21 Jahre, in der UFK 

gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht. Das Erbgesundheitsgericht Halle beschloss 

in nicht öffentlicher Sitzung am 23. September 1942 Gertrud B. zu sterilisieren. An-

wesend waren als Vorsitzender Amtsgerichtsrat Dr. Müller, neben ihm Facharzt Dr. 

Herrmann und Medizinalrat Dr. Doepner (146). Auf Ladung erschien Gertrud B. mit 

ihrer Mutter. 

Als Gründe werden angegeben (Anlage 10), dass Gertrud B. in ihrer geistigen Ent-

wicklung zurückgeblieben sei. „Ihre Mutter ist geistig beschränkt. In der Schule hat 

Gertrud B. schlecht gelernt.“ Das Verfahren wurde auf Antrag des Bitterfelder Amts-

arztes eingeleitet (Anlage 11). Laut seinem Gutachten leidet Gertrud B. an angebore-

nem Schwachsinn. „Die bei ihr vorgenommene Intelligenzprüfung hat ergeben, dass 

sie ein schlechtes Schulwissen hat. Die Verhandlung vom 23. September 1942 hat 

dasselbe Bild gezeigt, indem sie vor allem schlecht rechnet, schlecht und 

verständnislos liest.“ Des Weiteren wird angeführt, dass „äußere Gründe, die diesen 

Schwachsinn rechtfertigen könnten, nicht vorhanden sind.“ Trotzdem heißt es im 

Beschluss, dass „es somit aufgrund des ärztlichen Gutachtens als einwandfrei festge-

stellt anzusehen ist, dass Gertrud B. an angeborenem Schwachsinn leidet.“ Im 

folgenden Text heißt es weiter: „Sie ist daher erbkrank gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 1 des 
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GzVeN vom 14. Juli 1933. Da sich diese Erbkrankheit nach den Erfahrungen der 

ärztlichen Wissenschaft auf die Nachkommenschaft überträgt, so liegen die Voraus-

setzungen des §1 Abs. 1 des genannten Gesetzes vor. Infolgedessen war die Un-

fruchtbarmachung der Gertrud B. zu beschließen.“ 

53 Jahre später erinnert sich Gertrud B. immer noch empört, stark erregt und mit Trä-

nen in den Augen an diesen dunklen Teil ihrer Lebensgeschichte. Wer sie beim Ge-

sundheitsamt angezeigt hat, vermag sie nicht anzugeben. Sie vermutet, dass die Er-

krankung ihrer Tante, Schwester der Mutter, ein Grund gewesen sein könnte. „Sie 

war in Altscherbitz in so einer Anstalt. Dort war sie 9 ½ Jahre und ist dort gestor-

ben.“ In den umfangreichen Akten liegt kein Hinweis über die Anzeige beim Ge-

sundheitsamt vor. Jedoch wurde im Gesundheitsamt Bitterfeld am 30. Juni 1942 eine 

Sippentafel ihrer Familie erstellt, in der auch die an Schizophrenie leidende Tante 

erwähnt wird. 

In dem durch MR Dr. Hans Bittner am 06. Mai 1942 erstellten amtsärztlichen Gut-

achten (Anlage 12) wird ausgeführt, dass die Mutter ledig ist und bei ihren Eltern 

wohnt. „Sie (die Mutter der Gertrud B., Anmerkung der Verfasserin) ist zu keiner 

Arbeit zu gebrauchen und wird schon seit langen Jahren von der Gemeinde öffentlich 

unterstützt. Sie ist verdächtig, an angeborenem Schwachsinn zu leiden.“ Auch die an 

Schizophrenie leidende Schwester der Mutter wird benannt. (Anlage 12) 

Der Gutachter beschreibt einen unauffälligen körperlichen, organischen und neurolo-

gischen Status der Gertrud B. Im ausgefüllten Vordruck 5 des amtsärztlichen Gut-

achtens sind keine Missbildungen und keine krankhaften neurologischen Befunde 

aufgeführt. Unter der Rubrik „Psychischer Befund“ wird der „Prüfling“ als „im 

Allgemeinen zugänglich, aber zeitweise misstrauisch und ablehnend“ beschrieben. 

Gertrud B. kann sich auch Jahrzehnte später an diese „Prüfung“ erinnern. Nach der 

genauen Beschreibung eines jungen Mädchens, welches an der Schreibmaschine 

sitzend Protokoll führte, sagte sie: „Da musste ich mich vor der ausziehen! Und wie 

ich dabei geweint habe. [...] Da habe ich mich geschämt. Die Tränen sind mir die 

ganze Zeit so runtergelaufen“. Einige Fragen des Intelligenzprüfungsbogens (Anlage 

13) kann sie heute noch wiedergeben. „Bei mir haben sie alles durcheinander ge-

macht. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Was ich denke, wenn der Wecker 

steht. Also das vergesse ich nicht wieder! Da habe ich gesagt, da kann es nur sein, er 

ist stehengeblieben, dass man ihn aufziehen muss und lauter so was.“ Die Frage im 
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Protokoll lautete: „Wenn die Uhr stehengeblieben ist, ist es dann früher oder später?“ 

Gertrud B. antwortete: „Man muss sie aufziehen.“. 

Sie beschreibt in ihrer Erinnerung die Situation weiter: „Ich hatte gar keine Ahnung. 

Ich war ganz aufgeregt. Nur solche Fragen, wann Hitler ans Ruder gekommen ist. 

Heute kann man es ja sagen, mich hat das gar nicht interessiert. [...] Das durften sie 

aber nicht sagen. Da hätten sie sie doch abgeführt.“ 

Nach weiterer Prüfung vermerkte der Gutachter: „...Nur leichteste Rechenaufgaben 

können gelöst werden. Schul- und allgemeines Lebenswissen ist nur in geringen Res-

ten vorhanden.“ Die abschließende Diagnose lautete: „Angeborener Schwachsinn“. 

Als Begründung wurde angegeben: „Die Diagnose ergibt sich aus dem Befund und 

der erblichen Belastung. Die Mutter ist geistig stark beschränkt und arbeitsscheu, 

eine Schwester der Mutter litt an Schizophrenie. Die Probandin hat sich in keiner 

Weise im Leben bewährt und war zu selbständiger Arbeit und Tätigkeit nicht im-

stande.“ Das Gutachten unterzeichnete Medizinalrat Dr. Bittner am 06. Mai 1942 im 

Staatlichen Gesundheitsamt Bitterfeld (Anlage 12). 

In einem Schreiben vom 01. Juli 1942 (Anlage 14), die „Erbtüchtigkeit der Gertrud 

B.“ betreffend, schrieb Lehrer Müller aus M. ans Gesundheitsamt Bitterfeld, dass ein 

Besuch der Volksschule von 1928 bis 1936 erfolgte. Er bestätigte Gertrud B. eine 

gute Führung und einen guten Willen zur Leistung. „Kenntnisse und Fähigkeiten“ 

seien jedoch nur mangelhaft vorhanden. Zweimal sei Gertrud B. sitzen geblieben. 

„Infolge einer gewissen geistigen Beschränktheit, die wohl ein mütterliches Erbe 

ist...“, urteilte der Lehrer Müller, „konnten die Leistungen nicht als ausreichend an-

erkannt werden.“ 

Nach Erstellen des amtsärztlichen Gutachtens sowie nach Eingang des Zeugnisses 

des Lehrers stellte MR Dr. Bittner am 22. Juli 1942 den Antrag auf Unfruchtbarma-

chung der Gertrud B. aus M. beim EGG Halle (Anlage 11). 

Eine Woche später, am 29. Juli 1942, stellte das EGG Halle in einer geheimen 

Schriftsache beim Bürgermeister von M. Fragen zu den „geistigen und praktischen 

Fähigkeiten“ der Gertrud B. In der Antwort des Bürgermeisters vom 31. Juli 1942 

wird Gertrud B. als „geistig schwach“ bezeichnet. Zur Beurteilung der praktischen 

Fähigkeiten verwies der Bürgermeister an Bauer Krause, bei dem Gertrud B. seit 

ihrer Schulentlassung „zu Diensten“ war. Keine Angaben machte er zur Tätigkeit als 

Hausfrau oder zur möglichen Kindererziehung, „...da es sich meiner Kenntnis ent-

zieht“. (Anlage 15) 
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Das EGG Halle versandte ebenfalls am 29. Juli 1942 eine Mitteilung an die Mutter 

der Gertrud B. über den Antrag auf Unfruchtbarmachung. Darin wurde gleichzeitig 

nach ihrem Einverständnis zur Sterilisation der Tochter und nach dem Vormund der 

Tochter gefragt. Die Mutter antwortete am 03. August 1942 schriftlich an das EGG 

(Anlage 16). Sie erkundigte sich nach dem Antragsteller und dem Grund des Antra-

ges auf Unfruchtbarmachung. Als Vormund eingesetzt war ihr Vater, Hermann B., 

der Großvater von Gertrud B. Des Weiteren teilte sie mit, dass sie ihre Zustimmung 

nicht erteilen kann, ihr Vater sei der gleichen Meinung. 

Eine Bestätigung darüber, dass Gertrud B. nicht als Patientin, weder stationär noch 

poliklinisch, in der Universitätsnervenklinik bekannt ist, lag dem EGG Halle vom 14. 

September 1942 vor. 

Im Gespräch berichtete Gertrud B. weiter, dass nach dem Bewusstwerden der mögli-

cherweise bevorstehenden Sterilisation ihr damaliger Lebensgefährte sagte: „Setzen 

wir eben ein Kind an. Vielleicht kommen wir durch. Das Kind bringen wir zu meiner 

Mutter und suchen uns eine Stelle als Schweizer.“ 

Auf welchem Weg der Amtsarzt von der dann eingetretenen Schwangerschaft erfuhr, 

ist nicht bekannt. In einem Schreiben vom 29. August 1942 (Anlage 17) an das EGG 

Halle bat er um „beschleunigte Einleitung des Verfahrens zwecks Interruptio“, da 

„die Probandin z.Zt. im 2. Monat schwanger ist“. 

Die Sitzung des EGG Halle fand am 23. September 1942 statt. 

Am 19. November 1942 fragte das EGG Halle beim EGOG Naumburg an, ob gegen 

diesen Beschluss Beschwerde eingelegt wurde. Nach einer abschlägigen Mitteilung 

vom 28. November 1942 wurde der Beschluss am 01.Dezember 1942 für rechtskräf-

tig erklärt (146). 

Im Dezember 1942 musste sich Gertrud B. einer weiteren Untersuchung im Staatli-

chen Gesundheitsamt Bitterfeld unterziehen. Auf die Frage, ob sie dort nochmals un-

tersucht wurde, antwortete sie: „Ja, aber wie! Der hat auf den Bauch gebumst. Da 

musste ich mich auf so eine Liege legen. [...] Sie wollten mein Kindchen nehmen! 

Das war im Dezember, wo ich da untersucht wurde und im März ist die geboren. Da 

hat der Doktor gesagt, nein das Kind ist schon zu lebenskräftig, das können wir nicht 

machen. Dann habe ich mich wieder angezogen, so dick wie ich war.“ 

Der Amtsarzt OMR Dr. Boehnke aus Bitterfeld übersandte am 28. Dezember 1942 

eine Mitteilung an das EGG Halle. Darin gab er an, dass „die Unfruchtbarmachung 

z.Zt. nicht durchgeführt werden kann, da die G.B. im 5. Monat schwanger ist und sie 
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selbst und ihr Vormund Herr B. mit der Unterbrechung nicht einverstanden sind. Die 

Unfruchtbarmachung wird nach Beendigung des Wochenbetts durchgeführt werden.“ 

Im März 1943 brachte Gertrud B. eine gesunde Tochter zur Welt. 

Die Operation zur Unfruchtbarmachung fand am 10. Januar 1944 in der UFK statt. 

Es wurde eine typische Sterilisation nach Madlener über eine Laparotomie durchge-

führt. Im Krankenblatt (Anlage 18) sind keine krankhaften Befunde vermerkt. Nach 

einem komplikationslosen Verlauf wurde die Patientin am 20. Januar 1944 nach 

Hause entlassen. 

In der Erinnerung berichtet Gertrud B., dass sie mit dem Zug und dem Bus allein in 

die UFK gefahren ist. Sie sei dort nett behandelt worden. „Aber ich habe geweint. 

Ich hätte gern noch ein paar Kinderchen gehabt.“ Es sei alles komplikationslos ver-

laufen. „Wenn ich ganz ehrlich sein soll, war nichts, was man danach noch feststellen 

kann, dass irgendetwas passiert ist. Bloß die Narbe hier.“ 

Über die stattgefundene Sterilisation wurden von der UFK  (Anlage 19) am 28. Ja-

nuar und von OMR Dr. Boehnke aus Bitterfeld am 08. Februar 1943 an das EGG 

Halle Berichte erstattet. 

Vergessen kann Gertrud B. bis heute nicht, was ihr angetan wurde. „Zumal, wenn 

man so im Bett liegt, kommt einem alles in den Kopf.“, sagt sie noch 53 Jahre später. 

Über weitere Einschränkungen im Leben berichtete sie z.B. auch von ihrer geplanten 

Hochzeit. „Da war an meine Tochter noch nicht zu denken. Da war ich noch jung.“ 

Eine Bescheinigung über die „Erbgesundheit“ zur Heiratserlaubnis hatten sich die 

beiden Verlobten nicht geben lassen. „Wir haben direkt versucht zu heiraten. Und da 

waren wir auf dem Standesamt und da wurde uns gesagt, sie darf uns nicht trauen. 

Da haben sie gesagt, das könnten auch solche Kinder werden, die nicht normal sind.“ 

Weiter berichtete sie, als sie ohne Trauschein vom Standesamt zurückfuhren: „Da 

kamen wir von M. durch, da hatten sie schon die Kirche geschmückt. Und alles war 

aus! [...] Und ich hatte Girlanden drum...“. 

Der Vater ihrer Tochter ist im Krieg gefallen. 1947 hat sie geheiratet. Ihre Tochter ist 

Verkäuferin geworden. Der Enkelsohn ist Rechtsanwalt und ihre Enkeltochter arbei-

tet in der Datenverarbeitung. Sie wohnt allein und lebt von der Mindestrente. 

 

Die 86-jährige Hedwig F. erzählt 60 Jahre nachdem sie zwangsweise unfruchtbar 

gemacht wurde von den Ereignissen der damaligen Zeit. Sie war die Jüngste von ins-

gesamt fünf Kindern. Nach dem frühen Tod der Mutter versorgte der Vater, welcher 
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Arbeiter war, die Kinder. „Vater wollte nochmal heiraten, aber wir wollten das nicht. 

Wir wollten keine Stiefmutter. Dann hat meine älteste Schwester den Haushalt ge-

macht. [...] Mein Vater konnte nicht alles schaffen mit fünf Kindern. Wir sind zu den 

Bauern gegangen und haben uns die Bauernbrotbemmen verdient. Und die Schulauf-

gaben haben wir abends gemacht. [...] Mein einer Bruder und eine Schwester, die 

sind nicht so richtig nachgekommen, sind einmal sitzen geblieben. [...] Die waren 

normal! Ja, die sind normal, die sind nicht dumm! Die sind nur einmal sitzen geblie-

ben.“ Ihrer Meinung nach wurde die gesamte Familie angezeigt von der „schönen 

Parteigenossin der Nazis, der Frau Brennecke. [...] Die hat alles verrückt gemacht! 

Die hat nur die Kinder gesucht.“ Weiter erzählt sie: „Da mussten wir nach Herzberg 

zu dem Doktor Gundermann. Da hat die Schwester mich untersucht. Ich sollte keine 

Kinder mehr kriegen. Die wollten mir die eine, die jüngste Tochter, wegnehmen. Da 

war ich aber schon so weit, da hab ich gesagt, nein. Und das sind normale Kinder! 

Meine Kinder sind normal, also wirklich!“ 

Hedwig F. hatte bis zur Vorladung zum Amtsarzt nach Herzberg noch nichts von den 

Zwangssterilisationen gehört. „Das habe ich nicht gewusst, nein. Wir waren ganz 

platt!“ Erst der Amtsarzt klärte sie über die bevorstehende Sterilisation auf. Von ei-

ner Beschwerdemöglichkeit beim EGOG hat sie auch nichts gewusst. „Hat mir kei-

ner gesagt.“ 

Aufgrund des Beschlusses des EGG Torgau vom 10. April 1935 wurde Frau Hedwig 

F. am 27. Oktober 1935 in der UFK zwangssterilisiert. Als Diagnose wurde 

„Schwachsinn“ angegeben. 

Zum Zeitpunkt der Operation war sie 26 Jahre alt, verheiratet mit einem Arbeiter und 

hatte drei gesunde Kinder geboren. Als Sterilisationsmethode wurde die Operation 

nach Madlener angewandt. Im Krankenblatt wurden keine pathologischen Befunde 

vermerkt. Der postoperative Verlauf gestaltete sich komplikationslos. Auf die Frage, 

ob sie allein in die UFK nach Halle gefahren ist, antwortete sie: „Nein, da hat mich 

jemand hingeschafft.“ In Erinnerung an das Personal in der Klinik sagte sie: „Die 

waren nett. Bloß keine Angst haben, sagte die eine Schwester, kann ich mich noch 

erinnern.“ In der Krankenakte ist eine Erklärung, von der Patientin unterschrieben, 

eingeheftet. Darauf hatte sie sich einverstanden erklärt, dass eine möglicherweise 

vorliegende Schwangerschaft, was nicht der Fall war, unterbrochen werden darf. Im 

Gespräch darüber protestiert sie stark und empört, dass sie ein solches Einverständnis 
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nie unterschrieben hätte. „Nein! War ich nicht mit einverstanden. [...] Nicht wegneh-

men! Nein, habe ich nicht unterschrieben!“ 

Nachdem sie sterilisiert war, sind die anderen vier älteren Geschwister nacheinander 

auch nach Halle gebracht und dort zwangsweise unfruchtbar gemacht worden. Ihr 

Mann hat von dem, was ihr angetan wurde, Jahrzehnte lang nichts erfahren. „Nein, 

der hat das nicht gewusst!“ Zum Zeitpunkt der Sterilisation war er für ein dreiviertel 

Jahr im Gefängnis, weil er heimlich geschlachtet hatte. Sie selbst hat es ihm nie er-

zählt. 

Zum Zeitpunkt des Gespräches war sie seit einem Jahr in einem Altenheim in Herz-

berg untergebracht. 

 

Frau Klara G., geboren 1915, berichtet über ihre eigene Zwangssterilisation 52 Jahre 

nach dem Ereignis. Sie ist im Alter von 19 Jahren in einer Klinik in Magdeburg un-

fruchtbar gemacht worden. Ihr Vater ist 1917 im Krieg gefallen. Als zweitjüngstes 

von 14 Kindern ist sie 1920 mit 4 weiteren Geschwistern in ein Waisenhaus, 

Christianenhaus in Merseburg, gekommen. Dort lebte sie bis zum 16. Lebensjahr. 

Nachdem Klara G. anschließend zwei Jahre zu Hause wohnte, wurde sie im Alter 

von 18 Jahren ins Landespflegeheim Bad Salzelmen bei Schönebeck gebracht und 

arbeitete dort. Im Jahr 1934 erfolgte die Sterilisation. Sie berichtete, dass eines Mor-

gens ein Bus mit Polizei vor dem Landespflegeheim stand und alle Mädchen aus dem 

Heim nach Magdeburg brachte. Den Mädchen wurde der Grund des Transportes 

nicht mitgeteilt. Eine Mitteilung über den Gerichtsbeschluss lag nicht vor. Es bestand 

keine Möglichkeit Widerspruch einzulegen. „Uns ist gar nichts vorher gesagt wor-

den.“ Ein Mädchen wurde nach einem Fluchtversuch von der Polizei zurückgebracht 

und mit nach Magdeburg verlegt. Der Aufenthalt im Krankenhaus Magdeburg-Su-

denburg dauerte ca. 14 Tage. Postoperative Komplikationen sind bei ihr nicht aufge-

treten. Auf die Frage, ob sie den Grund für die Operation kannte, antwortete sie: „Ja, 

ich habe gefragt, von was die Schnitte sind. Da haben sie mir gesagt, dass sie keine 

Kinder kriegen, weil angeblich ihre Mutter eine Trinkerin ist.“ 

Im Jahr 1939 lernte sie ihren späteren Ehemann kennen und verschwieg ihm aus 

Scham, dass sie zwangsweise sterilisiert wurde. Ihrer Meinung nach durfte sie als 

„Erbkranke“ nicht heiraten und hatte Angst, dass er sie deswegen verlassen könnte. 

Ihr Mann wurde 1939 eingezogen. 1948 kam er aus französischer Kriegsgefangen-

schaft zurück. Danach erzählte sie ihm von der Unfruchtbarmachung. Nach Einholen 
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einer Heiratserlaubnis wurden sie 1948 getraut. Ihre Schwiegereltern haben nie er-

fahren, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Die Kinderlosigkeit wurde mit dem 

Alter der Eheleute bei der Hochzeit begründet. Später haben sie ein Pflegekind bis 

zum Alter von 15 Jahren großgezogen. Frau Klara G. beschreibt das auch noch nach 

Jahrzehnten bestehende Schamgefühl ausgegrenzt zu sein und als „erbkrank“ zu gel-

ten. Unter ihrer ungewollten Kinderlosigkeit hat sie psychisch sehr gelitten. Sie sagt, 

dass sie oft weint. Auch beim Gespräch weint sie. Des Weiteren erklärte sie: „Am 

liebsten würde ich mit allen jungen Mädchen sprechen, die sich freiwillig operieren 

lassen und ihnen erklären, wie schrecklich es ist, gegen Kinder vorzugehen. Lieber 

zehn Kinder im Kissen, als eins auf dem Gewissen.“ Nach dem Tod ihres Ehemannes 

verbringt sie den Lebensabend allein als Rentnerin. Ärztlich behandelt wird sie we-

gen Magengeschwüren und Depression. 

 

7.2 Weitere Schicksale 

 

Franziska O.: Auf Beschluss des EGG Halle wurde die ledige 35-jährige 1935 in 

der UFK stationär aufgenommen. Als Diagnose war „angeb. Schwachsinn“ angege-

ben. Ein Vermerk in der Krankenakte besagt, dass die Sterilisation nicht durchge-

führt werden konnte, da die Patientin die Klinik verlassen hat und sich auch nicht 

untersuchen ließ. 

In einer der folgenden Krankenakten teilt der dafür zuständige Amtsarzt mit, dass 

„der Ausführung des Beschlusses Schwierigkeiten im Wege stehen“, da Franziska O. 

„nach Oberschlesien abgereist ist“. An der UFK wurde Franziska O. nicht sterilisiert. 

 

Ilse K.: Der Verlobte von Ilse K., welche im Alter von 21 Jahren auf Beschluss des 

EGG Torgau 1935 unter der Diagnose „Schizophrenie“ sterilisiert wurde, schrieb an 

die UFK. Er möchte den Grund zur Sterilisation seiner Verlobten erfahren, da er von 

ihr und vom Vater nichts erfährt. Er könne aber „an ihrem Benehmen nichts Krank-

haftes entdecken“. 

 

Herta S.: Der Vater der 1935 Sterilisierten schrieb an die UFK: „Die OP war nicht 

nötig, da die Tochter meiner Meinung nach nicht erbkrank ist.“ Das 17-jährige Haus-

mädchen wurde auf Beschluss des EGG Torgau unter der Diagnose „Schwachsinn“ 

unfruchtbar gemacht. 
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Elli V. und Alma L.: Beide gleichzeitig 1935 zur Unfruchtbarmachung in der UFK 

aufgenommen, werden trotz Verweigerung der Untersuchung bzw. der OP-Vorbe-

reitung operativ sterilisiert. 

 

Martha A.: Die 35-jährige Landarbeiterin wollte 1935 heiraten. Ihr Verlobter fragt 

in der UFK an: „Wann darf sie kommen?“ und ob es „überhaupt während der 

Schwangerschaft möglich ist“. Mit der Diagnose „Schwachsinn“ wurde am EGG 

Halle im August 1935 die Unfruchtbarmachung der Martha A. beschlossen. Im No-

vember desselben Jahres erfolgte die Sterilisation mittels Keilexzision mit zusätzli-

cher Sectio parva. Aus den Krankenakten geht hervor, dass der Foet 13cm lang war. 

Eine von der Patientin unterschriebene Einverständniserklärung zur Interruptio lag 

der Akte bei. 

 

Margarete W.: Im Jahr 1958 wünschte Margarete W. eine Bescheinigung über ihre 

1935 durchgeführte Sterilisation, da sie eine Entschädigung beantragen möchte. Sie 

wurde 17-jährig unter der Diagnose „Schwachsinn“ auf Beschluss des EGG Magde-

burg unfruchtbar gemacht. 1959 wendete sich ihre Mutter an die UFK und bat um 

eine Bescheinigung, „dass ich nicht die Sterilisation veranlasst habe, da es mir vorge-

worfen wird“. 

 

Margarethe F.: Sie versuchte sich am geplanten Einlieferungstag zur Unfruchtbar-

machung umzubringen. Nach Angaben der Gemeindeschwester hatte sie in suizidaler 

Absicht Petroleum getrunken. Die 26 Jahre alte Ehefrau wurde auch nach Einlegen 

des Widerspruchs gegen den Beschluss des EGG Naumburg vom EGOG Naumburg 

unter der Diagnose „Schwachsinn“ zur Sterilisation verurteilt. Ende Dezember 1935 

wurde sie in der UFK operiert. 

 

Agathe P.: Die 40-jährige Lehrerin aus Jena wurde 1934 als Selbstzahlerin in die 

UFK aufgenommen. Wegen „manisch-depressivem Irresein“ beschloss das EGG 

Jena ihre Sterilisation. Sie bat „...in Rücksicht auf meine Stellung...“, die Operation 

nicht in ihrer Heimatstadt Jena ausführen zu lassen. 

 
Gertrud E.: Trotz Bitte des Amtsarztes Dr. Scheibe aus Zeitz um Beschleunigung 

des Verfahrens wurde die schwangere Kontoristin während ihres stationären Aufent-
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haltes 1935 nicht operiert. Sie war bereits im 7. Monat schwanger und erklärte sich 

nicht mit der Interruptio einverstanden. Das EGG Naumburg, welches aufgrund von 

„manisch-depressivem Irresein“ der Gertrud E. den Beschluss zur Sterilisation ge-

fasst hatte, legte dann fest, dass die Operation erst nach der Entbindung ausgeführt 

werden sollte. In der UFK wurde sie später nicht wieder zur Unfruchtbarmachung 

stationär aufgenommen. 

 

Emma M.: Die 26-jährige Arbeiterehefrau wurde unter der Diagnose Schwachsinn 

1936 stationär aufgenommen. Zusätzlich wird eine Schwangerschaft im 5. Monat be-

schrieben, mit deren Unterbrechung sich die Patientin laut Unterschrift bereit er-

klärte. Rechnerisch handelte es sich jedoch um eine Schwangerschaft im 7. Monat. 

Bei der Aufnahmeuntersuchung wird der Fundusstand mit 3 Querfinger oberhalb des 

Nabels beschrieben. In seinem Buch „Praxis der Sterilisierungsoperationen“ schreibt 

von Mikulicz-Radecki: „Der Begriff des 6. Schwangerschaftsmonats ist, wie mir 

Herr Oberregierungsrat Linden vom Reichsinnenministerium mitteilte, auf die übli-

che Berechnung des Geburtshelfers (Monat zu 28 Tagen!) zu beziehen, nicht auf die 

Berechnung des Laien (Schwangerschaftsdauer zu 9 Kalendermonaten). Man wird 

sich daher nach dem Stand des Fundus uteri zu richten haben. Steht der Fundus uteri 

unterhalb des Nabels oder gerade eben in Nabelhöhe (Ende des 6. Schwanger-

schaftsmonats geburtshilflicher Rechnung), so kann die Schwangerschaft unterbro-

chen werden; steht der Fundus uteri oberhalb des Nabels, so darf die Schwanger-

schaft nicht mehr unterbrochen werden“ (109). Am 08. Mai 1936 erfolgte die 

Sterilisation der Emma M. mit gleichzeitiger Sectio parva. Die fetale Größe war nicht 

in der Akte vermerkt. 

 

Marie B.: Die 20 Jahre alte ledige Arbeiterin, zog im Jahr 1936 ihre Beschwerde 

beim EGOG zurück. Zunächst hatte sie Widerspruch gegen den wegen „Schwach-

sinn“ vom EGG Torgau erlassenen Beschluss zur Sterilisation eingelegt. Sie schrieb, 

dass „...ich nun auch mit der Schwangerschaftsunterbrechung einverstanden bin“. 

Des Weiteren bittet sie darum, „...dass der Beschluss nur an mich geht und meine 

Eltern nichts erfahren, da sie nicht verschwiegen sind und fremde Menschen sollen 

nichts davon erfahren. Meinen Geschwistern Grete und Adolf ist es so ergangen.“ 

Die Operation nach Madlener wurde in Kombination mit einer Sectio parva durchge-

führt und damit die bestehende Schwangerschaft im 5.-6. Monat beendet. 
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Margarethe R.: Der behandelnde Arzt von Margarethe R. zweifelte die Diagnose 

„Schwachsinn“ an. Der praktische Arzt bat vor der geplanten Operation um Diagno-

sesicherung in der Nervenklinik, da er Schwachsinn nicht feststellen könne. Die 29-

jährige ledige Arbeiterin und Mutter von 2 Kindern wurde 1936 sterilisiert. Eine 

Vorstellung in der Nervenklinik lässt sich in den vorhandenen Akten nicht belegen. 

 

Hildegard S.: Im Jahr 1954 fragt der Gynäkologe von Hildegard S., welche bei ihm 

wegen Sterilität behandelt wird, in einem Schreiben an die UFK nach der Art der 

Operation von 1936. Sie hätte die Art der Operation im Alter von 15 Jahren nicht 

verstanden. Die Ärztin versicherte ihr damals, dass „nur eine Lageveränderung der 

Gebärmutter vorgenommen wird“. Hildegard S. ist im Alter von 15 Jahren in der 

UFK nach Beschluss des EGG Torgau sterilisiert worden. Die Diagnose war nicht in 

der Krankenakte vermerkt. 

 

Ella E.: Sie wurde im Alter von 20 Jahren mit polizeilicher Hilfe in die UFK zur Ste-

rilisation gebracht. Die ledige Landarbeiterin hatte noch keine Kinder geboren. Ge-

gen den Beschluss des EGG Naumburgs wurde beim EGOG Naumburg Beschwerde 

eingelegt, jedoch ohne Erfolg. Sie brachte zur Aufnahme ein Gutachten von ihrem 

Hausarzt mit, der sich gegen die Sterilisation wendete, „da der Schwachsinn nur 

erworben ist und nicht angeboren“. Auch beide Eltern seien gegen die Sterilisation. 

Ella E. wurde 1940 sterilisiert. Auch ohne ein vorliegendes Einverständnis zur Inter-

ruptio ist eine zusätzliche Abrasio durchgeführt worden, die keinen Schwanger-

schaftsnachweis ergab. Hinter der Diagnose „Schwachsinn“ vermerkt das Kranken-

blatt ein Fragezeichen. 

 

Hedwig J.: Auf Antrag wurde die im Januar 1941 wegen Schwachsinn zur Unfrucht-

barmachung Aufgenommene entlassen. Ihr Mann war „vom Felde“ gekommen und 

sie wollten heiraten. Im April 1941 wurde sie mit Hilfe der Polizei in die Klinik über-

führt. Die Papiere hatte sie verbrannt. Während der operativen Sterilisation konnte 

eine Schwangerschaft im dritten Monat festgestellt werden, die nicht unterbrochen 

wurde. Es lag kein schriftliches Einverständnis zur Interruptio vor. 

 

Hildegard S.: Die Ledige versuchte auf verschiedene Weise, sich der geplanten 

Zwangssterilisation zu entziehen. Nach abgewiesenem Widerspruch gegen den EGG-
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Beschluss legte sie und auch ihr Vater (Anlage 20) Beschwerde bei weiteren 

Institutionen bis hin zur Reichskanzlei ein, die alle abschlägig beschieden wurden 

(Anlage 21). Obwohl sie in einen anderen Ort übersiedelte, machten die Behörden sie 

ausfindig. Unter Androhung polizeilicher Gewalt begab sie sich in die UFK. Am 

Operationstag versuchte sie zu fliehen, wurde jedoch noch im Kliniksgelände auf-

gegriffen. Sofort danach injizierte man ihr im Stationszimmer unter Aufsicht des 

Oberarztes Evipan zur Narkose. Am 30. Mai 1936 wurde sie im Alter von 21 Jahren 

operiert. (Abbildung 21) 

 

 
Abbildung 21: Auszug eines Briefes der UFK an das Amt für Volksgesundheit, Hildegard S. 
betreffend 

 

 

8 Aufarbeitung der Vergangenheit und Wiedergutmachung 
 

Die Rehabilitation der Zwangssterilisierten gestaltete sich schwierig.  

Mehrere Initiativen versuchten im deutschen Bundestag vergeblich das GzVeN für 

nichtig zu erklären (27, 48, 87). Erst 1988 schrieb der Bundestag den Unrechtscha-

rakter des GzVeN fest (90). Dabei wurde jedoch aus verfassungsrechtlichen Gründen 

nur eine rechtsunverbindliche Ächtung des Gesetzes und nicht die geforderte 

Nichtigkeitserklärung ausgesprochen (44). 

Ende Mai 1998 beschloss der Bundestag das „Gesetz zur Aufhebung nationalsozia-

listischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege und von Sterilisationsentscheidun-

gen der ehemaligen Erbgesundheitsgerichte“. Damit sind auch die Beschlüsse der 

Erbgesundheitsgerichte zur Zwangssterilisation aufgehoben worden. 

Entschädigungen wurden durch folgende Bestimmungen festgelegt.  
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Das Bundesentschädigungsgesetz (BEG) vom 29. Juni 1956 (134), welches rückwir-

kend zum 01. Oktober 1953 in Kraft trat, sah die Entschädigung von Opfern der 

Zwangssterilisation, welche im Zuge des GzVeN unfruchtbar gemacht wurden, nicht 

vor. Es wurde die Auffassung vertreten, dass es sich um ein rechtsstaatlich zu Stande 

gekommenes Gesetz, ohne spezifischen NS-Unrechtscharakter, gehandelt hat (90). 

Während das BEG die Entschädigung rassistischer, politischer oder religiöser Verfol-

gung vorsah, regelte das Allgemeine Kriegsfolgengesetz (AKG) vom 5. November 

1957 (135) die Gewährung von Leistungen für Opfer sonstigen Staatsunrechts, das 

zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit ge-

führt hat. 

Aufgrund eines Erlasses des Bundesministers der Finanzen vom 03. Dezember 1980 

kann den Opfern der Zwangssterilisation auf formlosen Antrag eine einmalige Zu-

wendung von 5000 DM (2556,46 €) gewährt werden. Leistungsvoraussetzung ist im 

Wesentlichen nur die Glaubhaftmachung der Zwangssterilisation. Zusätzlich zu 

dieser Zuwendung werden allen Zwangssterilisierten laufende Leistungen in Höhe 

von 100,00 DM (51,13 €) monatlich nach den AKG-Härterichtlinien vom 07. März 

1988, zuletzt geändert am 23. Juli 1998, gewährt. Die Höhe dieser Leistungen wurde 

zum 01. Juli 1998 auf 120,00 DM (61,36 €) monatlich erhöht. Darüber hinaus kön-

nen nach Maßgabe der AKG-Härterichtlinien in besonderen Fällen auf Antrag wei-

tergehende laufende Leistungen gewährt werden, wenn bei den Antragstellern eine 

wirtschaftliche Notlage und bestimmte weitere Voraussetzungen vorliegen. Für diese 

weitergehenden laufenden Leistungen reicht die Glaubhaftmachung der Zwangs-

sterilisation nicht aus. Ein Nachweis vom Antragsteller, z.B. Vorlage des Beschlus-

ses des  Erbgesundheitsgerichts, der Krankenakte oder ein ärztliches Attest, wird 

verlangt (142). 

Mit Kabinettsbeschluss vom 28. November 1990 hat die Bundesregierung die Gel-

tung der Regelung für Zwangssterilisierte auf die neuen Bundesländer übergeleitet. 

Zuständig zur Durchführung sind die Bundesvermögensabteilungen der Oberfinanz-

direktion des Regierungsbezirkes, in dem die/der Betroffene seinen Wohnsitz hat 

bzw. für die laufenden Leistungen die Oberfinanzdirektion Köln. 

Im gesamten Bundesgebiet konnten Zwangsterilisierten im Zeitraum von 1980 bis 

Ende 1999 in 13709 Fällen einmalige Zuwendungen und in 9485 Fällen laufende 

Leistungen zugesprochen werden. Auf das Land Sachsen-Anhalt bezogen wurden bis 

zum August 2002 414 Anträge auf Entschädigung wegen Zwangssterilisation bei der 
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Oberfinanzdirektion Magdeburg gestellt. Davon konnten 374 Anträge positiv be-

schieden werden. In 40 Fällen handelte es sich um negative Entscheidungen, Weiter-

leitungsfälle oder Antragsrücknahmen. 

Aus den Krankenakten der UFK ließen sich 6 Hinweise auf spätere Beantragung von 

Entschädigungsleistungen entnehmen. Das entspricht 0,42% der durchgeführten Ste-

rilisationen. 

Während der Bearbeitung der Krankenakten suchte die Verfasserin nach Möglichkei-

ten, noch lebende Betroffene über Wiedergutmachungszahlungen zu informieren. 

Wegen der langen Zeitspanne und aus datenschutzrechtlichen Gründen erwies sich 

das als problematisch. Daraufhin wurde mit Unterstützung des Verbandes ehemaliger 

Teilnehmer am antifaschistischen Widerstand (VVdN) die Öffentlichkeit informiert. 

Dies geschah durch eine Pressekonferenz, Interviews mit mehreren Tageszeitungen 

und der Deutschen Welle sowie durch eine Fernsehdokumentation des MDR. Im 

Rahmen der Pressekonferenz am 16. Oktober 1996 in Halle konnte die Verfasserin 

die Vorsitzende des Bundes der Zwangssterilisierten e.V. Klara Nowak persönlich 

kennen lernen. 

Auch wenn eine finanzielle Zuwendung keine „Wiedergutmachung“ leisten kann, so 

empfinden die Betroffenen jedoch die offizielle Anerkennung des ihnen widerfahre-

nen Unrechts als Trost.  

 

 

9 Diskussion 
 
Diese Arbeit versteht sich als Beitrag zur Aufarbeitung der Rolle der Medizin in der 

Zeit des Nationalsozialismus. Sie ist die erste, die sich umfassend dem Thema der 

Zwangssterilisation an der Universität Halle widmet. Seitens der Universitäts-

Frauenklinik Halle erfuhr die Verfasserin jegliche Unterstützung bei der Bearbeitung 

der Dissertation. 

Alle vorhandenen Krankenakten von 1934 bis 1945 wurden in die Untersuchung ein-

bezogen. Im Gegensatz zu  Bräutigam (10), Fenner (28), Fuchs (32) und Rothmaler 

(85) legt die Verfasserin der Analyse nicht nur Stichproben zu Grunde. Die statisti-

sche Auswertung beruht auf den tatsächlich durchgeführten Zwangssterilisationen an 

der UFK. 
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Die Analyse der Krankenakten der UFK Halle lässt sich mit der Dissertation von 

Koch (59) über Zwangssterilisationen an der UFK Göttingen vergleichen, da auch 

Koch seinen Untersuchungen originale Krankenakten zu Grunde legte. Er wertete 

787 Fälle aus den Jahren von 1934 bis 1945 aus. Der Vergleich gelingt, da es sich 

ebenfalls um an einer Universitäts-Frauenklinik vorgenommene Zwangssterilisatio-

nen handelt. Anhand von Fallbeispielen schildert Koch den Ablauf der Verfahren in 

Göttingen. Dazu verwendete er in einigen Fällen zusätzlich Gerichtsakten. Die Aus-

sagen von Koch über Anzahl der Zwangssterilisationen im Verlauf der Jahre und die 

Altersstruktur der Patientinnen decken sich mit den Ergebnissen dieser Arbeit, auch 

wenn in Göttingen im Vergleich zu Halle nur etwas mehr als die Hälfte an Fällen 

nachweisbar sind. 

Ein Vergleich mit den Arbeiten von Bräutigam (10), Fenner (28), Fuchs (32) und 

Rothmaler (85) ist aufgrund unterschiedlicher Quellen nur eingeschränkt möglich. 

Bräutigam legte seiner Auswertung der ärztlichen Gutachten im Sterilisationsver-

fahren 254 Stichproben aus den Akten des Erbgesundheitsgerichtes Bremen zu 

Grunde. Fuchs (32) untersuchte den Alltag der Zwangssterilisationen in Bremen 

durch stichprobenartige Analyse von 254 Akten des Bremer Erbgesundheitsgerich-

tes. Rothmaler (85) nutzte Teile der Akten des Erbgesundheitsgerichtes Hamburg für 

ihre Arbeit über die Entscheidungspraxis dieser Gerichte. Die Indikationen zur 

Zwangssterilisation im Rahmen der Arbeit der Hamburger Nationalverwaltung be-

wertete Fenner (28). 

Die Häufung der Zwangssterilisationen an der UFK Halle in den Jahren 1934 bis 

1936 und der nachweisbare deutliche Rückgang der Fallzahlen ab Kriegsbeginn de-

cken sich mit den Angaben über die im gesamten Regierungsbezirk Halle-Merseburg 

durchgeführten Sterilisationen nach GzVeN (145). Die Auswertung anderer Regio-

nen, z.B. Fuchs, Hamburg 1988 (32), zeigt einen ähnlichen Trend. Die Aussagekraft 

der statistischen Berechnungen der Jahre 1939-1945 wird aufgrund der niedrigen 

Fallzahlen nach Kriegsbeginn als gering eingeschätzt. 

Im Vergleich zur UFK Halle wurden zwischen 1934 und 1945 an der UFK Jena 1194 

(114), an der UFK Göttingen 787 (59) und an der UFK Freiburg im Breisgau 932 

(114) Frauen aufgrund des GzVeN sterilisiert.  

Es ist auffällig, dass der Anteil von Diagnosen wie Schizophrenie, erbliche Fallsucht 

und zirkuläres Irresein  an der UFK, im Gegensatz zu anderen Arbeiten (u.a. 7, 32, 

45, 59, 70, 96) niedriger ausfällt. Im Gegensatz zur Auswertung von Fuchs (32) 
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zeichnet sich aus den Akten der UFK keine wesentliche Veränderung der prozentua-

len Verteilung der Diagnosen im Verlauf der Jahre ab. Fuchs fand bei Durchsicht 

von Akten des Bremer EGG eine Verschiebung des Verhältnisses der Diagnosen 

Schwachsinn/Schizophrenie von 0,99:1 im Jahr 1934 auf 2:1 im Jahr 1945. Dabei 

stellte er die Hypothese auf, dass „die Opfer der Sterilisationen zunächst in den Bre-

mer Heil- und Pflegeanstalten gefunden wurden“ (32). Im Vergleich dazu präsentiert 

sich das Verhältnis Schwachsinn/Schizophrenie an der UFK fast gleichbleibend bei 

>10:1. Eine deutliche Diskrepanz zeigt sich im Anteil der psychiatrischen Diagnosen, 

wie Schizophrenie oder zirkuläres Irresein. Die Bremer Daten belegen einen Prozent-

satz für angeborenen Schwachsinn von 45,6%, Schizophrenie 28,1%, zirkuläres Irre-

sein 7,4% und erbliche Fallsucht 14,4% (32). Die Diagnosenverteilung ist jedoch nur 

eingeschränkt vergleichbar, da in die Berechnung auch Diagnosen von zwangssterili-

sierten Männern einbezogen wurden. 

Auch Koch (59) weist bei seiner Auswertung von Krankenakten der UFK Göttingen 

auf eine Verschiebung des Diagnosenverhältnisses Schwachsinn/Schizophrenie hin. 

Der Anteil der Diagnose angeborener Schwachsinn lag 1936 an der Göttinger UFK 

bei 76,8% und gleicht sich mit den Daten der UFK Halle. Im gesamten Zeitraum 

zeigt sich jedoch der Prozentsatz dieser Indikation mit 57,6% geringer und der der 

Schizophrenie mit 21,9% sowie der des zirkulären Irreseins mit 5,0% deutlich höher 

als an der UFK Halle. Koch vermutet, dass „in den ersten zwei Jahren mehr Frauen 

aus der Heil- und Pflegeanstalt sich der Sterilisation unterziehen mussten“ (59). Aus 

dieser Anstalt „waren bereits am 01. Januar 1936 53% aller schizophrenen Frauen 

sterilisiert“ (59). 

Die der umfangreichen Arbeit von Rothmaler (85) zu entnehmenden Diagnosen de-

cken sich nahezu mit den Ergebnissen dieser Arbeit. Rothmaler wertete die Sterili-

sationsverfahren von Männern und Frauen aus. Die Diagnosen schlüsselte Rothmaler 

jedoch für beide Geschlechter gesondert auf, so dass ein Vergleich unserer Daten mit 

dieser Arbeit möglich ist. In einer Stichprobe aus dem EGG-Register Hamburg be-

stimmte Rothmaler den Anteil der Diagnosen für die weiblichen Patienten. Dabei 

ließen sich folgende Zahlen ermitteln: Schwachsinn 71%, Epilepsie 12%, 

Schizophrenie mit zirkulärem Irresein zusammengefasst 13,7% (85). Hoffmann und 

Schulze (45, 46), die auf regionalhistorischer Ebene die Geschichte der Landes-Heil- 

und Pflegeanstalt Bernburg bearbeiteten, konnten nur auf lückenhaftes Aktenmaterial 

bezüglich der Zwangssterilisationen zurückgreifen. Sie ermittelten für die aus der 
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Landes-Heil- und Pflegeanstalt zwangssterilisierten Patienten folgende Diagnosen-

verteilung: Schwachsinn 10,9%, Schizophrenie 54,7%, Epilepsie 14,5%, manisch-

depressives Irresein (zirkuläres Irresein) 15,3%. Eine Erhebung des Reichsinnenmi-

nisteriums ergab für alle im Jahr 1934 durchgeführten Unfruchtbarmachungen nach 

GzVeN folgende Zahlen: angeborener Schwachsinn 52,9%, Schizophrenie 25,4%, 

erbliche Fallsucht 14% (45). 

Taubert (104) standen für seine Untersuchung zur Zwangssterilisation an der UFK 

Frankfurt/Main nur die Operationsbücher zur Verfügung. Nachteilig erscheint die 

fehlende Trennung zwischen medizinischer Indikation zur Sterilisation und im Rah-

men des GzVeN angeordneter Zwangssterilisation. Ein Vergleich der Indikationen 

zur Sterilisierung ist mit dieser Arbeit nicht möglich. In mehr als einem Drittel 

(176/509) der dort untersuchten Berichte fehlte die Angabe der Diagnose. 

Die durch glücklichen Umstand im Ganzen erhaltenen Krankenakten der UFK Halle 

ließen eine vollständige Auswertung der verwendeten Diagnosen zu. Nur in knapp 

2% der Fälle fehlten Angaben zur Indikation. Es zeigt sich ein relativ hoher Anteil 

der Diagnose Schwachsinn und ein niedrigerer Anteil der Diagnosen wie Schizo-

phrenie oder zirkuläres Irresein im Vergleich zu anderen Publikationen. Die Frauen 

mit Erkrankungen wie Schizophrenie oder zirkulärem Irresein wurden oftmals aus 

Heil- und Pflegeanstalten zur Zwangssterilisation überwiesen (32, 45, 59). Der Anteil 

zwangszusterilisierender Frauen aus Anstalten oder psychiatrischen Kliniken war an 

der UFK gering. Es wird davon ausgegangen, dass die Unfruchtbarmachung dieser 

Frauen an anderen Kliniken bzw. in den Anstalten selbst stattfand. Diese Annahme 

wird auch durch Hirschinger (41) gestützt, der Operationen in den Heilanstalten Alt-

scherbitz und Zeitz nachweisen kann. 

Bräutigam (10) wies nach, dass Diagnosen in ärztlichen Gutachten zur Zwangssteri-

lisation oftmals willkürlich vergeben wurden. In einem großen Teil der Bremer Gut-

achten stützten sich die Ärzte eher auf soziale Werturteile und gesellschaftspolitische 

Argumentationen als auf tatsächliche Erkrankungen. Einen Nachweis der Erblichkeit 

der von ihnen vergebenen Diagnosen haben sie nicht erbracht. Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass Ähnliches für Gutachten der Patientinnen der UFK Halle zu-

trifft. Aus einigen Akten der UFK Halle geht hervor, dass der behandelnde Gynäko-

loge als Indikation anstatt „angeborener“ „angeblicher Schwachsinn“ genannt hatte. 

Anders als in der Chirurgie, wo die operationstechnisch relativ unkomplizierte Va-

sektomie als Standard anerkannt war, fehlte in der Gynäkologie während des zitierten 

 66 



Zeitraumes eine standardisierte operative Sterilisationsmethode. Die Analyse der 

Publikationen im Zentralblatt für Gynäkologie im Zeitraum von 1934 bis 1941 weist 

51 Arbeiten unterschiedlichen Umfangs auf, welche das GzVeN zum Thema haben. 

Dagegen behandelten im Zentralblatt für Chirurgie nur 17 Veröffentlichungen diese 

Problematik. Im Mittelpunkt des Interesses der Gynäkologen standen vor allem Dis-

kussionen über die technischen Vor- und Nachteile der verschiedenen Operations-

methoden. Eine fast unüberschaubare Anzahl von Operationsverfahren mit inguina-

lem, abdominalem oder vaginalem Zugang veranlasste zu Erfahrungsberichten im 

Rahmen von Publikationen und Kongressbeiträgen. Jedoch sind im betrachteten Zeit-

raum durch Kliniken, die im Zuge des GzVeN sterilisierten, kaum Daten über die 

Zahl der Eingriffe, Komplikationsraten und Mortalitätsziffern veröffentlicht worden. 

(114) 

Im Gegensatz zu Koch (59) wird in der vorliegenden Dissertation neben der Aus-

wertung der angewandten Sterilisationsverfahren auch detailliert auf die Operations-

technik eingegangen. Eine Bevorzugung der Madlenerschen Methode lässt sich auch 

für Göttingen belegen. Die Änderung der Sterilisationstechnik stellte Koch (59) in 

seiner Arbeit über die Zwangssterilisationen an der Göttinger UFK fest. Dort wurden 

„in den ersten zwei Jahren nach Inkrafttreten des GzVeN hauptsächlich die Tubenre-

sektion, Tubenexzision und die Tubenexstirpation angewandt, während in den 

folgenden Jahren die inguinale Tubenunterbindung nach Madlener bevorzugt wurde“ 

(59). Die von Koch ermittelten Zahlen für die verschiedenen Operationstechniken 

ergeben einen Anteil von 71,2% für die Madlenersche Methode (59). An der UFK 

Halle wurde dieses Verfahren mit 71,3% in gleicher Größenordnung angewandt. Im 

Unterschied zu Halle wurde jedoch in Göttingen der inguinale Zugangsweg bevor-

zugt, welcher hier kaum Verwendung fand. Horstmann (47) erwähnte in seiner im 

Jahr 1938 veröffentlichten Dissertation über die eugenischen Sterilisierungen an der 

UFK Tübingen: „Die Sterilisierungsoperation soll rasch und einfach wie möglich 

sein. Wir stehen nicht auf dem Standpunkt, dass der vaginale Weg, weil er die 

Bauchhöhle umgeht, unter allen Umständen den Vorzug verdient. Die größere Über-

sichtlichkeit und vor allem die kürzere Dauer der Operation machen die Laparotomie 

nach unserer Meinung zum sichersten Weg.“ (47) Auch in Bremen gehörte laut 

Fuchs (32) die Quetschung und Unterbindung der Tuben nach Madlener mit 82,6% 

zu den favorisierten Verfahren. Horstmann (47) hält „die Madlenersche Methode 

wegen ihrer Raschheit – ein Vorzug, der nicht hoch genug gewertet werden kann – 
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für die Gesundheit der Erbkranken als sicherste Methode“. Die Anwendung von 

Radium zur Sterilisation im Rahmen des GzVeN konnte an der UFK Halle nicht be-

legt werden. Im Gegensatz dazu wurde an der UFK Göttingen in 1,8% der Fälle 

Radium zur Unfruchtbarmachung im Zuge des GzVeN verwendet. 

In einer 1939 an der Universitäts-Frauenklinik München von Haselwarter (98) ver-

öffentlichten Dissertation über 861 Eingriffe im Zuge des GzVeN aus den Jahren 

1934 bis 1937 geht hervor, dass 36% der Zwangssterilisationen  mit einer Interruptio 

kombiniert wurden. An der  UFK Halle lag dieser Prozentsatz  bei 6,2. In Akten der 

UFK Göttingen (59) wurden 14 Fälle (1,78%) mit zusätzlicher Schwangerschaftsun-

terbrechung dokumentiert. Es erfolgten dort Interruptiones im Zuge des GzVeN bis 

einschließlich zum 4. Schwangerschaftsmonat. Im 5. und 6. Schwangerschaftsmonat 

wurde von einer Unterbrechung abgesehen, da man Gefahren für die Gesundheit der 

Mutter befürchtete. Haselwarter dokumentierte eine Komplikationsrate von 4,2% und 

eine Mortalitätsziffer von 0,46% (98). Aus einer Sammelstatistik über 6032 Frauen, 

die im Zuge des GzVeN an Frauenkliniken unfruchtbar gemacht wurden, geht eine 

Mortalitätsziffer von 0,42% hervor (109). Im  Zeitraum von 1934 bis 1944 wurde in 

Bremen ein Wert von 0,7% dokumentiert (32). Fuchs (32) beschreibt eine Häufung 

von Todesfällen (10 von 185 Fällen) in den Jahren 1934-1935. Das entspricht einer 

Mortalität von 5,4%. Daraufhin wurde Prof. Dr. Schmidt, der verantwortliche Ope-

rateur und Direktor der Klinik in Bremen, emeritiert. Aus der Stichprobe berechnete 

Fuchs einen Wert von 1,2%. Im Vergleich dazu lag diese Rate in Göttingen (59) bei 

0,4%. Aus den Krankenakten der UFK Halle lässt sich eine niedrigere Mortalität von 

0,21% und eine ähnliche Komplikationsrate von 5,0% ermitteln. 

Im Zusammenhang mit der regionalgeschichtlichen Bearbeitung der Durchführung 

des GzVeN ist die Dissertation des Historikers Hirschinger (41) erwähnenswert. Bei 

der ausführlichen Analyse der Landesheilanstalt Altscherbitz berücksichtigt er unter 

anderem die Tätigkeit des Stadtgesundheitsamtes Halle im Rahmen des GzVeN. 

Die Ärzte spielten durch fördernde und aktive Teilnahme eine bedeutende Rolle bei 

der Durchführung des GzVeN. Im Vergleich zu anderen akademischen Berufsgrup-

pen waren überdurchschnittlich viele Mediziner (45% der deutschen Ärzteschaft) 

Mitglied in nationalsozialistischen Organisationen (62, 52). In Halle waren 80% der 

Hochschulmediziner derartig organisiert (52). Zunächst bestand eine Anzeigepflicht 

für Ärzte. Die Mediziner führten diese mit unterschiedlichem Diensteifer aus. Die 

Antragsstellung erfolgte durch die Amtsärzte. Regionale Unterschiede im Sterilisa-
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tionseifer beschrieb Bock (8). Aus einer Statistik für das Jahr 1934 geht hervor, dass 

in Baden 3 Anträge auf Unfruchtbarmachung auf 1000 Einwohner gestellt wurden. 

Dagegen lag diese Rate in Hamburg (einschließlich Bremen) bei 2, in Berlin bei 1 

und in Braunschweig bei 0,9 auf 1000 Einwohner (8). Des Weiteren waren Medizi-

ner als ärztliche Sachverständige bei Verhandlungen der Erbgesundheitsgerichte und 

–obergerichte anwesend. Am Ende der Kaskade führten sie als Operateure die Steri-

lisation und z.T. auch Schwangerschaftsunterbrechungen gegen den Willen der Pa-

tienten durch. Dabei stellte im Gegensatz zur üblichen medizinischen Praxis nicht der 

Operateur die Indikation zum Eingriff sondern die Gerichte. K.H. Bauer (109) be-

trachtete 1936 die ärztliche Rolle als ehrenvoll. In seinem Buch zur Praxis der Steri-

lisierungsoperationen schrieb er: “Die Stätte, an der das Gesetz endgültig in die Tat 

umgesetzt wird, ist der Operationssaal des Chirurgen und Gynäkologen. [...] So wird 

denn durch das Gesetz selbst der die Sterilisation durchführende Arzt in besonders 

verantwortungsvoller Weise in mehrfacher Beziehung in die Durchführung des Ge-

setzes eingeschaltet“ (109). Die Ausführungen der Zwangssterilisationen und 

Schwangerschaftsunterbrechungen stehen trotz des damals bestehenden Gesetzes im 

Widerspruch zu dem von Medizinern abgelegten hippokratischen Eid. Auch Stauber 

und Kindermann (98) bemerken in diesem Zusammenhang, dass „keine Arztpersön-

lichkeiten genannt wurden, die sich durch einen Widerstand hervorgetan haben“ (98). 

In den gesichteten Akten ist kein Beleg über den Widerstand seitens des Personals 

der UFK (Ärzte, Schwestern) gegen die Durchführung des GzVeN nachzuweisen. 

Aus den untersuchten Daten lässt sich keine Aussage über das erlittene persönliche 

und psychische Leid der einzelnen Frauen treffen. Der Eingriff der zwangsweise 

durchgeführten Unfruchtbarmachung veränderte aber in vielen Fällen nicht nur durch 

die Kinderlosigkeit sondern auch durch andere Einschränkungen wie z.B. durch Hei-

ratsverbot, Ausbildungsverbot u.a. das weitere Leben der Betroffenen. Die Gesprä-

che mit Zwangssterilisierten bestätigten diese Annahme. 

Wie aus Abschnitt 5.2.2 hervorgeht, gehörten die Opfer der Zwangssterilisation in 

den  meisten Fällen den niedrigsten sozialen Schichten an. Dieses deckt sich mit den 

Arbeiten von Fuchs (32), Koch (59) und Rothmaler (98).  

Oftmals fügten sich die Opfer, ohne den Rechtsweg auszuschöpfen, in ihr Schicksal. 

Sicherlich waren dafür auch ihre fehlenden sozialen, organisatorischen und finan-

ziellen Möglichkeiten mit verantwortlich. In zwei Fällen schrieben die Betroffenen 

 69 



an den Reichskanzler, statt Widerspruch gegen den Beschluss beim EGOG einzule-

gen. 

Aufgrund der gesetzlich verordneten Schweigepflicht, des Gefühls der Scham und 

der Entwürdigung sowie um weitere Repressalien zu vermeiden, gingen die Betrof-

fenen mit ihren persönlichen Problemen nicht an die Öffentlichkeit. Wie auch aus 

einzelnen Akten der UFK Halle hervorgeht, wussten oftmals nicht einmal die engsten 

Familienangehörigen von dem erfahrenen Leid. Dieses Gefühl der Scham und Aus-

grenzung war bei den befragten Frauen auch noch nach über 50 Jahren spürbar. 

Als Besonderheit dieser Arbeit ist zu werten, dass sich am Fall der noch lebenden 

Gertrud B. der Ablauf eines Verfahrens nach GzVeN und die persönlichen Erleb-

nisse lückenlos darstellen ließen. Dies war durch weitere Recherchen am Landesar-

chiv Merseburg möglich. Anhand von Fallbeispielen und Gesprächen mit Zwangs-

sterilisierten wurden die inhumanen Praktiken der Medizin im Nationalsozialismus 

deutlich.  

Viele einflussreiche Persönlichkeiten, wie Politiker, Juristen und Ärzte zweifelten 

auch Jahrzehnte später nicht an dem Unrechtscharakter des Gesetzes. 

In einem Leitfaden für Ärzte und Studenten schrieb Gerd K. Döring noch 1990: „Die 

eugenische Sterilisierung ist auch bei uns nicht mehr tabu. Es gibt eugenische Sterili-

sierung in vielen Staaten der Erde seit Anfang dieses Jahrhunderts, und die meisten 

Genetiker sind der Meinung, dass ein Überhandnehmen von Erbleiden nur durch die 

Unterbindung der Fortpflanzung der Träger krankhafter Erbanlagen möglich ist. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass die eugenische Indikation zur Sterilisation 

heute rechtlich zulässig ist. Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang das Aufstellen 

eines Kataloges wirklicher Erbanlagen durch Experten.“ (114) 

 

 

10 Zusammenfassung 
 

Im Zuge des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) wurden an 

der Universitäts-Frauenklinik Halle von 1934 bis 1945 insgesamt 1417 Mädchen und 

Frauen zwangssterilisiert. Vor allem in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des 

GzVeN lassen sich hohe Zahlen von Zwangssterilisationen verzeichnen. Die meisten 

Operationen wurden 1935 (406 Fälle) durchgeführt. Nach Beginn des Krieges ging 

der Anteil der Unfruchtbarmachungen deutlich zurück. 
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Das Verfahren nach GzVeN wurde durch Anzeige des „Erbkranken“ an den verant-

wortlichen Amtsarzt eingeleitet. In der Regel erfolgte diese Meldung durch einen be-

handelnden Arzt, oder auch durch Anstaltsleiter, Bürgermeister, Lehrer u.a., in sel-

tenen Fällen durch Familienangehörige oder sogar durch den Betroffenen selbst. Der 

Amtsarzt stellte beim zuständigen Erbgesundheitsgericht (EGG) den Antrag auf Un-

fruchtbarmachung. Nach erfolgtem Beschluss durch das EGG bestand die Möglich-

keit beim Erbgesundheitsobergericht (EGOG) Einspruch einzulegen. Nachdem der 

Beschluss rechtskräftig wurde, musste der Eingriff in einer durch Verordnung be-

stimmten Klinik ausgeführt werden. 

Die meisten Beschlüsse zur Sterilisation entschieden die Erbgesundheitsgerichte in 

Halle (568 Fälle), Torgau (433 Fälle) und Naumburg (335 Fälle). Zuständig für Wie-

deraufnahmeverfahren war zumeist das Erbgesundheitsobergericht Naumburg. Von 

87 in den Krankenakten belegten Einsprüchen gegen das Urteil des EGG entschied 

des EGOG Naumburg in 83 Fällen. 

Das Einzugsgebiet der UFK war mit der Preußischen Provinz Sachsen nahezu iden-

tisch. 

Das mittlere Alter der Patientinnen betrug 25 Jahre. Mehr als zwei Drittel von ihnen 

war zum Zeitpunkt der Unfruchtbarmachung noch ledig. Bei der Auswertung der so-

zialen Herkunft fällt auf, dass der größte Teil der Frauen und Mädchen niedrigen so-

zialen Schichten angehörten. Es handelte sich vor allem um Fabrik- und Landarbei-

terinnen, Hausangestellte und Ungelernte. 

Die Auswertung der genannten Indikationen zur Sterilisation ergab für die Diagnose 

angeborener Schwachsinn mit 72% den höchsten Anteil. Eine geringere Anzahl von 

Frauen wurde aufgrund erblicher Fallsucht (12%) oder Schizophrenie (7%) unfrucht-

bar gemacht. Nur in wenigen Fällen wurde zirkuläres Irresein, erbliche Blindheit, 

erblicher Veitstanz oder schwerer Alkoholismus als Diagnose angegeben. 

In fast 99% der Fälle erfolgte die Unfruchtbarmachung auf operativem Weg. Bei 19 

Frauen fand die Röntgenkastration Anwendung. Eine Nutzung von Radium zum 

Zwecke der Unfruchtbarmachung im Rahmen des GzVeN konnte nicht belegt wer-

den. Eine standardisierte Operationsmethode, wie beispielsweise bei der Sterilisation 

des Mannes (Vasektomie), existierte in der Gynäkologie nicht. Nachdem bei den 

Operationen in den ersten beiden Jahren noch das Verfahren der Keilexzision relativ 

häufig Anwendung fand, wurde später die Methode nach Madlener favorisiert. Sie 

hat einen Gesamtanteil von 71% an den operativen Zwangssterilisationen, die 
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Keilexzision von fast 27%. Eine Kombination beider Verfahren oder seltene Opera-

tionsmethoden wurden in ca. 2% der Fälle durchgeführt. Von den im Rahmen des 

GzVeN sterilisierten Frauen erlitten 5% der Patientinnen Komplikationen durch die 

Behandlung. Aus den Krankenakten ist ersichtlich, dass mindestens drei Frauen an 

Folgen bzw. Komplikationen der Operation verstarben. Das entspricht einer ver-

gleichsweise geringen Mortalitätsrate von 0,21%. 

In einigen Fällen führten die Operateure während der Sterilisation noch zusätzliche 

Eingriffe durch. Dabei sind beispielsweise Herniotomien oder Myomabtragungen zu 

nennen. Bei 86 Frauen wurde die operative Unfruchtbarmachung mit einer Schwan-

gerschaftsunterbrechung kombiniert. Dabei wurde sogar einmal die fetale Größe von 

40 cm dokumentiert. Eine schriftliche Einwilligung zur Interruptio ist in 76 dieser 86 

Fälle dokumentiert. 

Die Verfasserin führte mit drei zwangssterilisierten Frauen Interviews, in welchen sie 

Erlebtes schilderten. Diese Gespräche illustrieren eindrucksvoll das Verfahren nach 

GzVeN aus Sicht der Opfer.  

In Zusammenarbeit mit dem Verband ehemaliger Teilnehmer am antifaschistischen 

Widerstand (VVdN) und  dem Bund der Zwangssterilisierten e.V. wurde durch Ein-

beziehung der Medien versucht, auf die mögliche Wiedergutmachungszahlung 

hinzuweisen. Wie viele Betroffene durch dieses Vorgehen eine finanzielle Zuwen-

dung erhalten haben, konnte nicht genau ermittelt werden. 

Die Zusammenschau der gesichteten Akten aus den verschiedenen Archiven belegt 

ein bürokratisch konsequentes Durchsetzen des GzVeN. Auch an der UFK erfolgte 

ein rigoroses Durchführen der gesetzlich angeordneten Sterilisation. In einigen Fällen 

ist dafür die Anwendung von Zwang, beispielsweise durch polizeiliche Hilfe doku-

mentiert. Über Proteste oder passive Resistenz von ärztlicher Seite gegen die Aus-

führung der Zwangssterilisation liegen an der UFK keine Dokumente vor. 
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(145) LA Merseburg, Rep C 48 I, Nr 922, 2. Band, Bl.55,97,151,211 
 
(146) LA Merseburg, Rep C136 Halle, Nr. 35 
 
(147) UAH, Rep 6, Sign. 1072 
 
(148) UAH, Rep 6, Sign. 1536 
 
(149) UAH, Rep 6, Sign.1073 
 
(150) UAH, Rep 6, Sign 2786 
 
(151) UAH, Rep 6, Sign 2793 
 
(152) UAH, Rep 6, Sign 2815 
 
(153) UAH, Rep 6, Sign 1043
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12 Anlagen 
 
Anlage 1: Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 
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Anlage 2: Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 
vom 5. Dezember 1933 
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Anlage 3: Ärztliche Bescheinigung über die Aufklärung sowie Merkblatt für die Betroffenen 
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Anlage 4: Vordruck für die Anzeige zur Unfruchtbarmachung im Rahmen des GzVeN 
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Anlage 5: Vordruck für den Antrag auf Unfruchtbarmachung 
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Anlage 6: Vordruck für das amtsärztliche/ärztliche Gutachten im Sterilisationsverfahren 
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Anlage 7: Vordruck für den Intelligenzprüfungsbogen im Sterilisationsverfahren 
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Anlage 8: Vordruck für den ärztlichen Bericht nach erfolgter Unfruchtbarmachung im Rahmen 
des GzVeN vom ausführenden Arzt an den beamteten Arzt 
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Anlage 9: Vordruck für den ärztlichen Bericht nach erfolgter Unfruchtbarmachung aus 
medizinischer Indikation vom ausführenden Arzt an den beamteten Arzt 
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Anlage 10: EGG-Beschluss Gertrud B. 
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Anlage 11: Antrag auf Unfruchtbarmachung der Gertrud B. 
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Anlage 12: Amtsärztliches Gutachten über Gertrud B. 
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Anlage 13: Intelligenzprüfungsbogen der Gertrud B. 
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Anlage 14: Schreiben des Lehrers der Gertrud B. an das Gesundheitsamt 
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Anlage 15: Schreiben des EGG an den Bürgermeister und Auskunft über Gertrud B. 
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Anlage 16: Brief der Mutter von Gertrud B. an das EGG 
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Anlage 17: Brief des Amtsarztes mit der Bitte um Beschleunigung des Verfahrens gegen 
Gertrud B. 
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Anlage 18: Krankenblatt der Gertrud B. 
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Anlage 19: Ärztlicher Bericht über Sterilisation der Gertrud B. 
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Anlage 20: Brief des Vaters von Hildegard S. 
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Anlage 21: Schreiben des Gesundheitsamtes an die UFK Halle über Hildegard S. 
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13 Thesen 

 

1. Den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet die Darstellung des alltäglichen Ab-

laufs der Zwangssterilisationen im Zuge des Gesetzes zur Verhütung erb-

kranken Nachwuchses (GzVeN) am Beispiel der Universitäts-Frauenklinik 

(UFK) Halle. Grundlage für die Auswertung waren im vollständig erhaltenen 

Archiv der UFK alle Krankenakten von 1934 bis 1945. Insgesamt wurden im 

Zuge des GzVeN 1417 Mädchen und Frauen unfruchtbar gemacht. Der 

größte Teil der Sterilisationen erfolgte in den ersten Jahren nach Inkrafttreten 

des Gesetzes. Bereits Ende 1936 waren 60% der Gesamtfallzahl erreicht. 

Nach Kriegsausbruch wurden nur noch wenige Zwangssterilisationen durch-

geführt. 

 

2. Nach langjähriger Vorbereitung wurde bereits in der ersten Kabinettssitzung 

der nationalsozialistischen Regierung am 14. Juli 1933 das GzVeN verab-

schiedet und trat am 1. Januar 1934 in Kraft. Mehrere Gesetzesänderungen 

und zusätzliche Verordnungsbestimmungen folgten bis 1939. 

 

3. Nach der Anzeige beim Amtsarzt, zu der alle approbierten Ärzte, Anstaltslei-

ter und sonstige Personen, die sich mit der Heilbehandlung, Untersuchung 

und Beratung von Kranken befassten, verpflichtet waren, folgte der Antrag 

auf Unfruchtbarmachung beim Erbgesundheitsgericht (EGG). Dieser wurde 

zumeist durch den zuständigen Amtsarzt gestellt. Nach Beschlussfassung 

durch das EGG wurde das Urteil nach einer Widerspruchsfrist von zunächst 4 

Wochen, später 14 Tagen, rechtskräftig. Über Beschwerden hatte das Erbge-

sundheitsobergericht zu entscheiden. 

 

4. Das Einzugsgebiet der UFK ist den Grenzen der ehemaligen preußischen Pro-

vinz Sachsen gleichzusetzen. Die meisten Beschlüsse fassten die EGG in 

Halle, Torgau und Naumburg. Die Zwangssterilisierten gehörten zum größten 

Teil den unteren sozialen Schichten an. Im Durchschnitt waren sie 25 Jahre 

alt. Mehr als zwei Drittel waren zum Zeitpunkt des Eingriffs ledig. 
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5. Aus den Krankenakten ergibt sich folgende Verteilung der angegebenen 

Diagnosen: 72% angeborener Schwachsinn, 12% erbliche Fallsucht, 7% 

Schizophrenie. In wenigen Fällen wurde erbliche Taubheit, schwere erbliche 

Missbildung, zirkuläres Irresein, erbliche Blindheit, erblicher Veitstanz oder 

schwerer Alkoholismus angegeben. Im Gegensatz zu anderen Arbeiten, die 

sich mit Unfruchtbarmachungen nach dem GzVeN befassen, fällt der Anteil 

von Sterilisationen aufgrund von Schizophrenie und zirkulärem Irresein ge-

ringer und aufgrund von Schwachsinn höher aus. Relativ wenige Frauen sind 

aus Heil- und Pflegeanstalten oder psychiatrischen Kliniken in die UFK 

überwiesen worden. Diese wurden nach Erkenntnissen der Verfasserin in an-

deren Kliniken oder in den Anstalten unfruchtbar gemacht. 

 

6. Auf operativem Weg wurden 1398 Frauen zwangssterilisiert. Nur in 1,3% der 

Fälle fand die Röntgenkastration, vor allem bei Frauen mit Kontraindikatio-

nen zur Narkose, Anwendung. Das am häufigsten angewandte Verfahren war 

mit 71,3% der Operationen die Methode nach Madlener, die Tubenquet-

schung und gleichzeitige Ligatur der gequetschten Stelle. Über die keilför-

mige Exzision des intramuralen Tubenabschnittes (Keilexzision) erfolgten 

26,6% der operativen Eingriffe. Im ersten Jahr der Durchführung des GzVeN 

überwog die Methode der Keilexzision. Aufgrund der Einfachheit und des 

geringeren zeitlichen Aufwandes bevorzugten die Operateure bereits ab 1935 

die Madlenersche Sterilisation. 

 

7. Nachdem ab 1935 das Gesetz zur Änderung des GzVeN die gleichzeitige 

Schwangerschaftsunterbrechung bei Sterilisation im Zuge des GzVeN regelte, 

wurden in der UFK 86  Unfruchtbarmachungen mit Interruptiones kombi-

niert. Obwohl das Gesetz den Abbruch nur bis zum Ablauf des sechsten 

Schwangerschaftsmonats erlaubte, waren laut Dokumentation mindestens 9 

Feten über 30 cm lang, in einem Fall sogar 40 cm. Das entspricht einer 

Schwangerschaftsdauer von mehr als 6 Monaten. 
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8. In 163 Fällen wurden während der operativen Sterilisation noch zusätzliche 

Eingriffe, wie z.B. Herniotomien oder Myomabtragungen ausgeführt. Insge-

samt erlitten mindestens 71 Patientinnen unmittelbar nach der Operation 

Komplikationen. Dazu gehörten beispielsweise Fieber, Wundheilungsstörun-

gen, Lungenentzündung oder Infekte der ableitenden Harnwege. Drei Frauen 

verstarben an den Folgen des Eingriffs. 

 

9. An der UFK erfolgte eine konsequent bürokratische Durchsetzung des 

GzVeN. Gesetzlich angeordnete Sterilisationen wurden nach Überprüfung 

der Vollständigkeit der erforderlichen Dokumente auch unter Anwendung 

von Zwang ausgeführt. 

 

10. Erst im Jahr 1988 schrieb der deutsche Bundestag den Unrechtscharakter des 

GzVeN fest. Seit Dezember 1980 können Opfer der Zwangssterilisation eine 

einmalige Zuwendung sowie nach AKG-Härterichtlinien (Allgemeines 

Kriegsfolgengesetz) laufende Leistungen beantragen. Zuständig sind die 

Oberfinanzdirektionen. Auch wenn die Wiedergutmachungszahlung nicht das 

Schicksal der Opfer verändern kann, so wird die Bestätigung des erlittenen 

Unrechts als Trost empfunden. 

 

11. Durch Interviews mit Opfern der Zwangssterilisation versuchte die Autorin, 

das persönliche Schicksal der Betroffenen deutlich zu machen. Mit Hilfe der 

Medien (Presse, Funk und Fernsehen) wurde die Öffentlichkeit auf mögliche 

Wiedergutmachungszahlungen hingewiesen. 
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Schulbildung: 

 

09/1977 - 08/1985 POS „Frohe Zukunft“ Halle 
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09/1989 - 08/1990 Krankenpflegepraktikum, Universitäts-
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